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Mit amtlichen Bekanntmachungen des staatlich anerkannten Heilklimatischen Kurortes Stadt Friedrichroda
und den Ortsteilen staatlich anerkannter Heilklimatischer Kurort Finsterbergen und Ernstroda

ReinhardsbrunnerReinhardsbrunner Echo
Amtsblatt

Liebe Einwohnerinnen  
und Einwohner,
ein außergewöhnliches und schwie-
riges Jahr 2020 liegt hinter uns. Die 
Gesundheit und deren Schutz sind in 
den Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
Lebens gerückt und hat tiefgreifend in 
das Leben jedes Einzelnen, jeder Fa-
milie und in viele Arbeitsstätten hinein 
gewirkt.

Wir hoffen und wünschen, dass wir ge-
meinsam diese schwere Zeit gesund 
überstehen, wir wünschen Ihnen eine 
friedliche Weihnachtszeit und einen 
optimistischen Start in das nächste Jahr.

Bleiben oder werden Sie gesund!

Ihre Bürgermeister
Thomas Klöppel 
Gerhard Werner 
Bert Fröhlich
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Beschluss Nr. HuF/VII/2020/030

Überplanmäßige Ausgabe gem. § 58 ThürKO hier: Erwerb von 
Ausrüstung für die technische Hilfeleistung
Der Haupt- und Finanzausschuss bewilligt folgende über-
planmäßige Ausgaben gem. § 58 ThürKO und deren De-
ckungsquellen.

Finanzielle Auswirkungen:

HH Stelle Bezeich-
nung

Mehr-
ausgabe

in €

Deckungs-
quelle

in €

Be-
mer-
kung

2.13000.935000 Erwerb von 
beweglichen
Sachen des
Anlage-
vermögens

8.164,09

2.13000.345000 Einnahmen 
aus Veräu-
ßerung von 
beweglichen
Sachen des
Anlage-
vermögens

7.800,00

2.13000.935001 Fahrzeug-
beschaffung

364,09

gesamt: 8.164,09 8.164,09

Beschluss Nr. HuF/VII/2020/031

Außerplanmäßige Ausgaben nach § 58 ThürKO hier: Stroman-
schluss für Festplatzverteiler Ernstroda (bei alter Bäckerei)
Der Haupt- und Finanzausschuss bewilligt folgende au-
ßerplanmäßige Ausgabe nach § 58 ThürKO und deren De-
ckungsquelle.

Finanzielle Auswirkungen:

HHST Bezeichnung Mehr-
ausgaben

in €

Deckungs-
quelle

in €
2.86000.935011 E-Säule Fest-

platzverteiler 
ERO

6.750,00

2.90000.361000 Investitions-
pauschale
Invest. Offensive
2020 - 2024

6.750,00

Gesamt: 6.750,00 6.750,00

Beschluss Nr. HuF/VII/2020/032

Außerplanmäßige Ausgaben nach § 58 ThürKO hier: Beseiti-
gung Erdhaufen und Abriss Hütte
Der Haupt- und Finanzausschuss bewilligt folgende au-
ßerplanmäßige Ausgabe nach § 58 ThürKO und deren De-
ckungsquelle.

Finanzielle Auswirkungen:

HHST Bezeichnung Mehr-
ausgaben

in €

De-
ckungs-
quelle

in €
1.88300.510000 Unbebaute Grund-

stücke -
Unterhalt des sons-
tigen unbeweglichen 
Vermögens

9.500,00

1.06000.655010 Prüfungsgebühren 
Rechnungsprüfungs-
amt

8.500,00

1.05200.151000 Guthaben aus 
Vorjahr

1.000,00

Gesamt: 9.500,00 9.500,00

Beschluss Nr. HuF/VII/2020/029

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses vom 08.10.2020 - nichtöffentlicher Teil

Stadt Friedrichroda mit den 
Ortsteilen Finsterbergen und 
Ernstroda

Beschlüsse des Ortsteilrates Finsterbergen 
vom 03.11.2020

Beschluss Nr. FIN/VII/2020/009

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Fins-
terbergen vom 15.09.2020 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Finsterber-
gen vom 15.09.2020 – öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. FIN/VII/2020/011

Bestätigung der Niederschrift der Sondersitzung des Ortsteilra-
tes Finsterbergen vom 06.10.2020 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sondersitzung des Ortsteilrates Fins-
terbergen vom 06.10.2020 - öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. FIN/VII/2020/010

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Fins-
terbergen vom 15.09.2020 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. FIN/VII/2020/012

Bestätigung der Niederschrift der Sondersitzung des Ortsteilra-
tes Finsterbergen vom 06.10.2020 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss

Beschlüsse des Ortsteilrates Ernstroda  
vom 05.11.2020

Beschluss Nr. ERO/VII/2020/005

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Erns-
troda vom 22.09.2020 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrat Ernstroda vom 
22.09.2020 - öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. ERO/VII/2020/007

Verwendung Mittel dörfliche Gemeinschaft sowie Mittel Heimat- 
und Kulturpflege hier: Spielplatz Ernstroda
Der Ortsteilrat Ernstroda sperrt die Mittel dörfliche Gemein-
schaft 500,00 Euro und die Mittel Heimat- und Kulturpflege 
1.000,00 Euro zur weiteren Finanzierung der Gestaltung des 
Spielplatzes in Ernstroda.

Beschluss Nr. ERO/VII/2020/006

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortsteilrates Erns-
troda vom 22.09.2020 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss

Beschlüsse des Haupt- und  
Finanzausschusses der Stadt Friedrichroda  
vom 17.11.2020

Beschluss Nr. HuF/VII/2020/028

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses vom 08.10.2020 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses vom 08.10.2020 – öffentlicher Teil wird genehmigt.
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- Haupt- und Finanzausschuss 7 Mitglieder -
vorb.+beschließ. Aus-
schuss

- Bauausschuss 13 Mitglieder -
vorb.+beschließ. Aus-
schuss

- Kur-, Kultur-, Tourismus-, Umwelt- 
und Sozialausschuss

13 Mitglieder -
vorberatender Aus-
schuss

- Werkausschuss Stadtbetriebe 7 Mitglieder -
vorber.+beschließ. 
Ausschuss

(2) Die Kompetenz der beschließenden Ausschüsse wird durch 
den § 26 (2) ThürKO begrenzt. Der Stadtrat kann Entscheidun-
gen im Einzelfall an sich ziehen und Beschlüsse eines Ausschus-
ses aufheben oder ändern.
(3) Diese Ausschüsse haben folgende Aufgabenbereiche:

(a) Haupt- und Finanzausschuss
bestehend aus Bürgermeister, 1. Beigeordneten, Stadtratsvorsit-
zenden und 4 von den jeweiligen Fraktionen festgelegten SRM. 
Er hat folgenden Aufgabenbereich:
a. Vorbereitung der Stadtratssitzungen
b. Sicherung des Informationsaustausches und Koordination 

zwischen den Kommunalorganen und Fraktionen
c. Personalentscheidungen: Zustimmung zur Ernennung, Ab-

ordnung, Versetzung, Versetzung in den Ruhestand und Ent-
lassung der Beamten des gehobenen und höheren Dienstes 
ab der Besoldungsgruppe A 9 sowie der vergleichbaren Be-
schäftigten zur Einstellung, Höhergruppierung, und Entlas-
sung ab Entgeltgruppe 9

d. Angelegenheiten der öffentlichen Einrichtungen
e. Angelegenheiten des Eigenbetriebes und der Eigengesell-

schaften
f. Grundsätze der Wirtschaftsstruktur, Gewerbe und Wirt-

schaftsförderung
g. Angelegenheiten des Finanz- und Steuerwesens, insbeson-

dere
- Vorbereitung der Haushaltssatzung
- Vorbereitung des Finanzplanes
- Wirtschaftsförderung

h. Entscheidung zu außergewöhnlichen Angelegenheiten des 
Finanzwesens, insbesondere:
1. Erlass, Niederschlagung und Stundung uneinbringlicher 

Steuern, Abgaben und sonstiger öffentlich-rechtlicher 
oder ziviler Forderungen bis zu einem Betrag von 10 T€ 
im Einzelfall, soweit nicht der Bürgermeister gem. § 20 
zuständig ist.

2. Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis 10 T€, so-
weit nicht der Bürgermeister gem. § 20 zuständig ist

3. Grundstücksangelegenheiten, insbesondere
- Entscheidungen über Verkauf und Tausch von Grund-

stücken mit einem Wert bis 10 T€,
- Kauf von Grundstücken bis 25 T€ sowie
- An- und Verpachtung mit einem jährlichen Entgelt 

von mehr als 2,5 T€ im Einzelfall
i. Grundsätzliche Angelegenheiten der Ortsplanung und Infra-

struktur
b) Bauausschuss
bestehend aus Bürgermeister, 6 Stadtratsmitgliedern und 6 
sachkundigen Bürgern. Er hat folgenden Aufgabenbereich:
a. Bearbeitung von zustimmungspflichtigen Anträgen im Bau-

bereich
b. Bauangelegenheiten der Stadt, Städtebauförderung,
c. Ortsplanung, Infrastruktur
d. Gestaltungsfragen des Ortsbildes
e. Vergabe von Bauleistungen - Der Vorsitzende des Bauaus-

schusses hat in der nächsten Stadtratssitzung über die er-
folgten Vergaben von Bauleistungen zu berichten.

c) Ausschuss für Kur, Kultur, Tourismus, Umwelt und Sozia-
les (KKTUS)
bestehend aus Bürgermeister, 6 Stadtratsmitgliedern und 6 
sachkundigen Bürgern. Er hat folgenden Aufgabenbereich:
a) Fremdenverkehr
b) Veranstaltungen, kulturelles Angebot

nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. HuF/VII/2020/033

Antrag auf befristete Niederschlagung Gewerbesteuer (PK 10-
10300086)
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. HuF/VII/2020/034

Teilerlass von Forderungen: Grundsteuern, Straßenausbaubei-
träge, Straßenreinigungsgebühren (PK 10-00002292)
nichtöffentlicher Beschluss

Beschlüsse des Stadtrates  
der Stadt Friedrichroda vom 26.11.2020

Beschluss Nr. STR/VII/2020/068

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 
15.10.2020 - öffentlicher Teil
Die Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 15.10.2020 
- öffentlicher Teil wird genehmigt.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/072

Besetzung von Ausschüssen, Hier: Nachrücker für Frieder Ec-
carius / Fraktionsvorsitzendenwahl/Veränderungen in der Beset-
zung durch die Fraktion SPD/DIE LINKE VII. Legislaturperiode
Als Nachrücker für Herrn Frieder Eccarius wird auf binden-
den Vorschlag der Fraktion SPD/DIE LINKE der neu zu beset-
zende Ausschusssitz/Stellvertretersitz ab 01.11.2020, Ände-
rungen im Fraktionsvorsitz sowie der Sitz sachk. Bürger im 
KKTUS wie folgt besetzt:

Gremium Mitglied Stellvertreter Sk B
Haupt- und Fi-
nanzausschuss

Dr. Klaus Nuß-
bicker
(für Kerstin 
Warner)

Kerstin Warner

Bauausschuss Andrea-Chris-
tina Roth
(für Frieder 
Eccarius)

Ausschuss für 
Kur, Kultur, Tou-
rismus, Umwelt 
u. Soziales

Andrea-Christi-
na Roth

Werkausschuss 
Stadtbetriebe

Dr. Klaus Nuß-
bicker

Andrea-Christi-
na Roth

Zweckverband 
Schilfwasser-
Leina

Andrea-Chris-
tina Roth

KKTUS Franziska 
Nitsche

Beschluss Nr. STR/VII/2020/071

2. Änderung der Geschäftsordnung hier: Haupt- und Finanzaus-
schuss
Der Stadtrat beschließt die beiliegende 2. Änderung der Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat und die Ausschüsse der 
Stadt Friedrichroda.

Stadtrat Friedrichroda

2. Änderung der Geschäftsordnung 
für den Stadtrat und die Ausschüsse  

der Stadt Friedrichroda

Aufgrund des § 34 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Friedrichroda in der Sitzung am 26.11.2020 folgende 2. Än-
derung der Geschäftsordnung beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 19 erhält folgende Fassung:
(1) Der Stadtrat Friedrichroda bildet folgende ständige Aus-
schüsse:
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Haushaltssatzung der Stadt Friedrichroda 
für das Haushaltsjahr 2021

Auf der Grundlage des § 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) erlässt die Stadt Friedrichroda folgende Haushaltssat-
zung

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit   11.596.050 €
und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit   4.348.300 €
ab.

§ 2
1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme im Haushaltsplan der 

Stadt Friedrichroda wird für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen auf 750.000 € festgesetzt.

2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtbetriebe der 
Stadt Friedrichroda wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3
1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-

mögenshaushalt der Stadt Friedrichroda wird auf 1.080.000 
€ festgesetzt.

2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt der Stadtbetriebe der Stadt Friedrichro-
da wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuern

a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (A)   300 v.H.

b) für die Grundstücke (B)   470 v.H.
2. Gewerbesteuern

nach dem Gewerbeertrag   400 v.H.

§ 5
1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-

tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Fried-
richroda wird auf 1.700.000 € festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtbe-
triebe der Stadt Friedrichroda wird auf 324.600 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Friedrichroda,
Stadt Friedrichroda
Klöppel
Bürgermeister   (Siegel)

Beschluss Nr. STR/VII/2020/066

Finanzplan 2020 - 2024 der Stadt Friedrichroda mit Investitions-
programm
Der Stadtrat beschließt den Finanzplan 2020 - 2024 mit dem 
Investitionsprogramm der Stadt Friedrichroda.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/067

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtbetriebe Friedrichroda
Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 der Stadt-
betriebe Friedrichroda mit all seinen Anlagen.

c) Belange des Kurortewesens, u. a. auch im medizinischen 
Bereich

d) Belange der touristischen Weiterentwicklung
e) Soziale Angelegenheiten, insbesondere
f) Kinder- und Jugendbetreuung sowie deren Förderung
g) Altenbetreuung und Altenpflege
h) Soziale Einrichtungen in der Stadt
i) Vereinsarbeit sowie deren Förderung
j) Angelegenheiten des Freizeit- und Breitensports
k) Bearbeitung von zustimmungspflichtigen Anträgen im Um-

weltbereich
l) Umweltschutz
d) Werkausschuss
bestehend aus dem Bürgermeister, 4 Stadtratsmitgliedern und 2 
sachkundigen Bürger.
Er bearbeitet den in der jeweils gültigen Satzung des Eigenbe-
triebes Stadtbetriebe festgelegten Aufgabenbereich.

(1) Die Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgt gem. § 27 
ThürKO
(2) Der Vorsitzende des Ausschusses beruft den Ausschuss ein 
und setzt die Tagesordnung fest. Führt der Bürgermeister nicht 
den Vorsitz, so erfolgen Einberufung der Sitzung und Festlegung 
der Tagesordnung durch den Vorsitzenden im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister. Die Sitzungen vorberatender Ausschüsse 
sind nicht öffentlich. Sofern Vorsitzender und Stellvertreter des 
Ausschusses verhindert sind, Beschlussfähigkeit jedoch gege-
ben ist, übernimmt der Bürgermeister den Vorsitz und führt die 
Ausschusssitzung durch.
Im Übrigen finden auf den Geschäftsgang der Ausschüsse die 
Bestimmungen der §§ 34 bis 42 ThürKO entsprechende Anwen-
dung.
(3) Mitglieder des Stadtrates, die einem Ausschuss nicht ange-
hören, können auch an den nichtöffentlichen Sitzungen als Zu-
hörer teilnehmen, haben jedoch kein Beratungsrecht.
(4) Die Ausschüsse haben die ihnen übertragenen Angelegen-
heiten zur Vorbereitung der Beschlüsse des Stadtrates zuzuar-
beiten. Die Ausschussvorsitzenden oder ihre Beauftragten ha-
ben dem Stadtrat die Beschlussvorlagen bzw. die Stellungnahme 
des Ausschusses zu erläutern.
(5) Durch den Stadtrat können bei Bedarf durch Einzelbeschluss 
zeitweilige Ausschüsse gebildet werden.

§ 2
Inkrafttreten

Die 2. Änderung der Geschäftsordnung tritt am 27.11.2020 in 
Kraft.

Stadt Friedrichroda
Friedrichroda, den 27.11.2020
Klöppel
Bürgermeister

Beschluss Nr. STR/VII/2020/081

Besetzung von Ausschüssen hier: 2. Änderung der Geschäfts-
ordnung
Die neu zu bestimmenden Sitze der Sitze der CDU/FDP-Frak-
tion und der SPD/DIE LINKE-Fraktion werden ab 27.11.2020 
wie folgt besetzt:

Fraktion Mitglied Stellvertreter
CDU/FDP-Fraktion Stefan Möller Stefan Berlet
SPD/DIE LINKE- 
Fraktion

Dr. Klaus Nußbicker Kerstin Warner

Beschluss Nr. STR/VII/2020/065

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichroda für das Haushaltsjahr 
2021
Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2021 sowie 
den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit samt ih-
ren Anlagen.
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§ 1
Grundsatz

Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit 
ehrenamtlich ausgeführt wird.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Der Stadtbrandmeister erhält eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 128,00 Euro, die sich aus 110,00 Euro 
Grundbetrag und einem Zuschlag in Höhe von 6,00 Euro für jede 
im Zuständigkeitsbereich aufgestellte Ortsteilfeuerwehr zusam-
mensetzt.
(2) Der stellvertretende Stadtbrandmeister erhält eine monatli-
che Aufwandsentschädigung in Höhe von 64,00 Euro.
(3) Die Wehrführer erhalten eine monatliche Aufwandsentschä-
digung in Höhe von

Freiwillige Feuerwehr Friedrichroda 100,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Ernstroda 70,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Finsterbergen 70,00 Euro
(4) Die Stellvertretenden Wehrführer erhalten eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von

Freiwillige Feuerwehr Friedrichroda 50,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Ernstroda 35,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Finsterbergen 35,00 Euro
(5) Nimmt der ständige Vertreter die Aufgaben des Vertretenen 
bei dessen Verhinderung zeitweise voll wahr, so richtet sich die 
Aufwandsentschädigung nach § 6 Abs. 7 ThürFwEntschVO.
(6) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für den

Jugendfeuerwehrwart Friedrichroda 60,00 Euro
Jugendfeuerwehrwart Ernstroda 60,00 Euro
Jugendfeuerwehrwart Finsterbergen 60,00 Euro
(7) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für

Friedrichroda: 1 Haupt - Gerätewart   60,00 Euro
1 Gerätewart - Technik   50,00 Euro
1 Gerätewart - Atemschutz   40,00 Euro

Ernstroda: 1 Gerätewart
Technik / Atemschutz   50,00 Euro

Finsterbergen: 1 Gerätewart
Technik / Atemschutz   50,00 Euro

(8) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für die Feu-
erwehrangehörigen der Alarm- und Einsatzplanung

Freiwillige Feuerwehr Friedrichroda 60,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Ernstroda 30,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Finsterbergen 30,00 Euro
(9) Die Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, Wartung und 
Pflege der Informations- und Kommunikationsmittel erhalten eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von

Freiwillige Feuerwehr Friedrichroda 50,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Ernstroda 30,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Finsterbergen 30,00 Euro
(10) Der Sicherheitsbeauftragte der Freiwilligen Feuerwehren 
der Stadt Friedrichroda erhält eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 30,00 Euro.

§ 3
Förderung des Ehrenamtes

(1) In Anerkennung für das Ehrenamt in der Feuerwehr erhalten 
alle aktiven Feuerwehrangehörigen, die an mindestens 50 % der 
geforderten jährlichen Fortbildung nach FwDV 2 teilgenommen 
haben, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 15,00 Euro 
pro Einsatz.
(2) Für die eingesetzten Atemschutzgeräteträger erhöht sich die 
Aufwandsentschädigung auf 20,00 Euro pro Einsatz.
(3) Feuerwehrangehörige, die trotz Alarmierung im Gerätehaus 
bzw. in der Feuerwache erscheinen, aber nicht zum Einsatz kom-
men, verbleiben bei Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 
2,50 Euro pro Einsatz eine halbe Stunde im Gerätehaus in Be-
reitschaft.
(4) Die Aufwandsentschädigung wird jährlich durch die Stadt 
Friedrichroda ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt zum 31. März 
des Folgejahres.
(5) Der Nachweis über die geleisteten Ausbildungsstunden ist 
mit dazu gehörigem Ausbildungsplan vierteljährlich der Stadtver-
waltung zu übergeben.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/073

Beitritt zum Projekt „Nutzung und Anbindung des Basisdienstes 
Kommunal-Gateway“ entsprechend der e-Government Richtlinie 
des Freistaates Thüringen - ThürEGovRL
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda stimmt dem Beitritt zum 
Projekt „Nutzung und Anbindung des Basisdienstes Kom-
munal Gateway“ entsprechend der E-Government Richtlinie 
des Freistaates Thüringen - ThürEGovRL zu.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/075

Beitritt zum Projekt „Einführung eines ISMS - Informationssicher-
heits-Managementsystemes“ entsprechend der e-Government 
Richtlinie des Freistaates Thüringen - ThürEGovRL
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda stimmt dem Beitritt zum 
Projekt „Einführung eines ISMS - Informationssicherheits-
Managementsystemes“ entsprechend der E-Government 
Richtlinie des Freistaates Thüringen - ThürEGovRL zu.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/087

Außerplanmäßige Ausgaben nach § 58 ThürKO hier: GeoPark 
Weiterleitung Fördermittel zum Projekt „Internationales Volonta-
riat für UNESCO Global Geoparks und aspiring geoparks sowie 
Weltnaturstätten des Globalen Südens“
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt nach § 58 
ThürKO die außerplanmäßigen Einnahmen / Ausgaben und 
deren Deckungsquellen, zum GeoPark Projekt „Internationa-
les Volontariat für UNESCO Global Geoparks und aspiring 
geoparks sowie Weltnaturstätten des Globalen Südens“ wie 
folgt:

HH-Stelle Bezeichnung Mehr-
ausgabe

Deckungs-
quelle

2.61000.983000 GeoPark
Weiterleitung
FöMi

41.275,84 €

2.61000.366000 GeoPark
Zuweisungen
und Zuschüsse

41.275,84 €

Summe 41.275,84 € 41.275,84 €

Beschluss Nr. STR/VII/2020/080

Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die Eh-
renbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die 
ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, 
der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Friedrichroda (Feuer-
wehr-Aufwandsentschädigungssatzung)
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt die als An-
lage beigefügte Satzung zur Regelung der Aufwandsent-
schädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienst-
leistungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuer-
wehren der Stadt Friedrichroda.

Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung 
für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuer-

wehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienst-
leistungen herangezogen werden, der Freiwilligen 

Feuerwehren der Stadt Friedrichroda

Feuerwehr - Aufwandsentschädigungssatzung

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 und 2 der 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in der jeweils 
geltenden Fassung, des § 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschä-
digungsverordnung (ThürFwEntschVO) vom 26. Oktober 2019 
(GVBl. S. 457), zuletzt geändert durch die Erste Verordnung zur 
Änderung der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 
vom 13.10.2020 (GVBl. S. 543) und dem § 14 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz (ThürBKG) vom 05. Februar 2008 (GVBl. S. 22) in der je-
weils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Friedrichro-
da am 26.11.2020 die nachstehende Satzung beschlossen:
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Beschluss Nr. STR/VII/2020/088

3. Änderung der Beitragssatz-Satzung zur Satzung über die Er-
hebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrs-
anlagen der Stadt Friedrichroda hier: Aufhebung des Beschlus-
ses Nr. STR/VII/2020/063 vom 15.10.2020
Die Beschluss Nr. STR/VII/2020/063 vom 15.10.2020 wird auf-
gehoben.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/089

3. Änderung der Beitragssatz-Satzung zur Satzung über die Er-
hebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrs-
anlagen der Stadt Friedrichroda
Der Stadtrat beschließt die beiliegende 3. Änderung der 
Beitragssatz-Satzung zur Satzung über die Erhebung wie-
derkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen 
der Stadt Friedrichroda.

3. Änderung der Beitragssatzung 
(Beitragssatz - Satzung) 

zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender  
Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen  

der Stadt Friedrichroda

Auf der Grundlage des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) und der §§ 2 und 7a des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) sowie des § 7 der Sat-
zung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für öffentliche 
Verkehrsanlagen der Stadt Friedrichroda in ihrer jeweils gültigen 
Fassung erlässt der Stadtrat in seiner Sitzung am 19.11.2020 
folgende Satzung zur 3. Änderung der Beitragssatzung (Bei-
tragssatz-Satzung) zur Satzung über die Erhebung wiederkeh-
render Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt 
Friedrichroda vom 04.08.2014:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Beitragssatz-Satzung vom 15.04.2015 wird wie folgt geän-
dert:
Der § 3 (Beitragssatz) wird wie folgt ergänzt:
Der Beitragsatz beträgt:

e) für die Ermittlungseinheit „4“
(Gebietsbezeichnung Finsterberger Weg
(Teil/Schillerstraße (Teil))
im Erhebungszeitraum 2017 - 2018
(Zeitraum der durchgeführten Baumaßnahmen);
für Abrechnungszeitraum 2020 - 2024

0,41 €/Einheit/Jahr.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 15.10.2020 in Kraft.

Friedrichroda, den
Stadt Friedrichroda
Klöppel   Siegel
Bürgermeister

Beschluss Nr. STR/VII/2020/079

Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 
die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt Friedrichroda vom 
15.12.2011
Der Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt Fried-
richroda vom 15.12.2011 wird zugestimmt.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/082

Außerplanmäßige Ausgaben nach § 58 ThürKO hier: Sicherung 
der Waldflächen gegen Schadinsekten
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt nach § 58 
ThürKO die überplanmäßigen Ausgaben und deren De-
ckungsquellen, zur Sicherung der Waldflächen gegen die 
Schadinsekten wie folgt:

(6) Auf Antrag des Wehrführers werden langjährige ehrenamt-
liche aktive Mitglieder der Einsatzabteilung nach 10 Jahren mit 
50,00 Euro, nach 25 Jahren mit 125,00 Euro und nach 40 Jahren 
mit 200,00 Euro Jubiläumszuwendung gewürdigt.

§ 4
Ruhen der Aufwandsentschädigung

Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung ruht, wenn der Feu-
erwehrangehörige länger als drei Kalendermonate das Ehren-
amt nicht wahrnimmt, für die über drei Kalendermonate hinaus-
gehende Zeit. Die Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der 
Feuerwehrangehörige vorläufig seines Dienstes enthoben oder 
ihm die Führung seiner Dienstgeschäfte verboten wurde.

§ 5
Gleichstellungsklausel

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
für alle Geschlechter.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.12.2019 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung der Aufwands-
entschädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feu-
erwehrangehörigen, der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Friedrichroda, die ständig zu besonderen Dienstleistungen her-
angezogen werden vom 18. Februar 2008 außer Kraft.

Friedrichroda, den
Klöppel
Bürgermeister

Beschluss Nr. STR/VII/2020/078

1. Änderung der Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Gemarkung 
Friedrichroda - Kernstadt (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 
04.08.2014
Der 1. Änderung der Satzung über die Erhebung wiederkeh-
render Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der 
Gemarkung Friedrichroda - Kernstadt vom 04.08.2014 wird 
zugestimmt.

1. Änderung der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsan-
lagen in der Gemarkung Friedrichroda - Kernstadt 

(Straßenausbaubeitragssatzung)

Auf der Grundlage des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) und der §§ 2, 7 und 21b des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) sowie des § 6 der Sat-
zung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffent-
lichen Verkehrsanlagen in der Gemarkung Friedrichroda - Kern-
stadt (Straßenausbaubeitragssatzung) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung erlässt der Stadtrat in seiner Sitzung am 26. November 
2020 folgende Änderung der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der 
Gemarkung Friedrichroda - Kernstadt (Straßenausbaubeitrags-
satzung) vom 4. August 2014:

§ 1
Änderung der Satzung

Der § 11 (Inkrafttreten) der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der 
Gemarkung Friedrichroda - Kernstadt (Straßenausbaubeitrags-
satzung) wird um folgenden Passus ergänzt:
„Diese Satzung findet ausschließlich Anwendung auf die 
Straßenausbaumaßnahmen, deren sachliche Beitragspflicht 
bis einschließlich 31.12.2018 entstanden sind.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Friedrichroda, den
Stadt Friedrichroda
Klöppel
Bürgermeister
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Finanzielle Auswirkungen:

HHStelle Bezeich-
nung

Mehr-
ausgabe

in €

De-
ckungs-
quelle

in €

Be-
mer-
kung

2.86000.935100 Einrich-
tung
WebApp 
und
Internet-
auftritt

12.700,00 Zwei 
Touch-
Info-
Points 
mit 
WebApp 
und 
Website

2.86000.935000 Touristi-
sche Neu-
beschil-
derung

11.900,00

2.90000.361000 Investi-
tions-
pauscha-
le /
Investi-
tions-
offensive 
2020-
2024

24.600,00

gesamt 24.600,00 24.600,00

Beschluss Nr. STR/VII/2020/093

Vergabebeschluss: Progressive Web App und Touch-Infopoints
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt die Firma:
neusta destination solutions GmbH
Leopoldstraße 16
80802 München
mit einer Auftragssumme von 14.766,80 Euro brutto (12.730,00 
€ netto)
mit der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen vom 
12.11.2020 zu beauftragen.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/070

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2017
Der Stadtrat beschließt, die Prüfung des Jahresabschlusses 
2017 der Stadtbetriebe Friedrichroda an die Ruschel Audit & 
Consulting GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Goe-
thestr. 21/ 22, 99096 Erfurt zu vergeben.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/069

Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 
15.10.2020 - nichtöffentlicher Teil
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2020/077

Antrag der Stadtbetriebe Friedrichroda auf Finanzhilfe bedingt 
durch die Corona-Pandemie, hier: Liquiditätshilfe
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2020/083

Antrag auf befristete Niederschlagung der Grundsteuern PK 10-
00103070
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2020/085

Antrag auf befristete Niederschlagung der Gewerbesteuern PK 
10-00101568
nichtöffentlicher Beschluss

Beschluss Nr. STR/VII/2020/076

Verkauf von Grund und Boden; hier: Gemarkung Ernstroda, Flur 
6, Flurstücke 1229/3, 1230/3 und 1231/3 mit einer Gesamtfläche 
von 560 m²
nichtöffentlicher Beschluss

HH-Stelle Bezeichnung Mehr-
ausgabe

Deckungs-
quelle

1.85000.510000 Unterhaltung
Wald

28.000.- €

1.85000.130000 Einnahmen
aus Verkauf

22.880.- €

1.90000.832000 Kreisumlage 5.120.- €
Summe 28.000.- € 28.000.- €

Beschluss Nr. STR/VII/2020/084

Außerplanmäßige Ausgaben nach § 58 ThürKO hier: Notwendi-
ge Sanierung der Pumpe an der Teufe und Erweiterung mit Pum-
pen für die Brunnen FR1 und FR2
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt nach § 58 
ThürKO die außerplanmäßigen Ausgaben und deren De-
ckungsquelle wie folgt:

Finanzielle Auswirkungen:

HHStelle Bezeich-
nung

Mehr-
ausgabe

in €

Deckungs-
quelle

in €

Bemer-
kung

2.88300.
940000

Baumaß-
nahme

35.000,00 Notwendi-
ge Sanie-
rung der 
Pumpe an 
der Teufe 
und Erwei-
terung mit 
Pumpen 
für die 
Brunnen 
FR1 und 
FR2

2.90000.
361000

Invest. 
offensive 
2020-2024

35.000,00

gesamt 35.000,00 35.000,00

Beschluss Nr. STR/VII/2020/086

Vergabebeschluss - Touristische Beschilderung - Tiefbauleistun-
gen
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt, die Firma
LTW Bau GmbH
Luise-Gerbing-Str. 28
99880 Waltershausen
mit der Auftragssumme in Höhe von 35.126,30 € (Netto)
mit der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen vom 
05.11.2020 zu beauftragen.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/092

Vergabebeschluss - Touristische Beschilderung - Beschilde-
rungssystem
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt, die Firma
Bernd Fischer GmbH & Co. KG
Systeme für den Freiraum
Riemenstraße 30
74906 Bad Rappenau
mit der Auftragssumme in Höhe von 119.620,00€ (Netto)
mit der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen vom 
04.11.2020 zu beauftragen.

Beschluss Nr. STR/VII/2020/090

Überplanmäßige Ausgabe gem. § 58 ThürKO, hier: Mehrausga-
ben für Projekt Touristische Neubeschilderung, Touch-Info-Points 
mit Erstellung einer WebApp und Website
Der Stadtrat der Stadt Friedrichroda beschließt folgende 
überplanmäßigen Ausgaben gem. § 58 ThürKO und deren 
Deckungsquelle.
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Stellenausschreibung
Die Stadtbetriebe Friedrichroda schreiben zur Besetzung ab 
01.02.2021 die Stelle eines

„Mitarbeiter/in der Stadtbetriebe Friedrichroda“ 
(m/w/d)

mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 
40 Stunden aus.

Die Tätigkeit umfasst im Wesentlichen folgende Aufga-
ben:
- Tägliche Pflegearbeiten auf den städtischen Friedhöfen
- Ausheben von Grablagern
- Unterstützung bei Trauerfeiern und Beisetzungen
- Winterdiensttätigkeiten

Vorrausetzungen:
- abgeschlossene Berufsausbildung, im technischen Be-

reich von Vorteil
- hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
- mind. Führerschein der Klasse C1

Das Entgelt richtet sich nach den Festlegungen des Tarifver-
trages des öffentlichen Dienstes (TVöD).

Die aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf 
und einschlägiger Abschluss- und Arbeitszeugnisse sind bis 
zum 11.01.2021 zu richten an:

Stadtbetriebe Friedrichroda
z. Hd. Herr Lüdde
Bahnhofstraße 52
99894 Friedrichroda

Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestell-
te werden - bei gleicher Eignung und Qualifikation - im Rah-
men der geltenden gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt 
(bitte Nachweis beifügen).

Informationen zum Datenschutz:
Die Bewerbungsdaten werden im Einklang mit der EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem Daten-
schutzgesetz verarbeitet.
Eine entsprechende Information gemäß Art. 13 DSGVO er-
folgt nach Einreichung der Unterlagen.

gez. Lüdde
Werkleiter

Soweit Sie Ihrer Bewerbung keinen frankierten DIN-A4-
Rückumschlag beifügen, gehen wir davon aus, dass Sie auf 
eine Rückgabe Ihrer Unterlagen verzichten. In diesem Fall 
werden wir Ihre Unterlagen nach Abschluss des Auswahlver-
fahrens ordnungsgemäß vernichten.

Informationen aus dem Rathaus

Information über Redaktionsschluss und  
Erscheinungstermine des „Reinhardsbrun-
ner Echo“ für das Jahr 2021

Monat Redaktionsschluss Erscheinungstermin
Januar 13.01. 22.01.
Februar 10.02. 19.02.
März 10.03. 19.03.

Sitzungsplan für das 1. Halbjahr 2021

Di 19.01. Sitzung des Bauausschusses
Do 28.01. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
Do 04.02. Sitzung des Stadtrates
Di 16.02. Sitzung des Werkausschusses
Do 18.02. Sitzung des Ausschusses für Kur, Kultur, Touris-

mus, Umwelt und Soziales
Di 23.02. Ortsteilratssitzung Finsterbergen
Do 25.02. Ortsteilratssitzung Ernstroda
Di 02.03. Sitzung des Bauausschusses
Do 11.03. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
Do 18.03. Sitzung des Stadtrates
Di 20.04. Sitzung des Bauausschusses
Do 22.04. Sitzung des Ausschusses für Kur, Kultur, Touris-

mus, Umwelt und Soziales
Di 27.04. Sitzung des Werkausschusses
Do 29.04. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
Do 06.05. Sitzung des Stadtrates
Di 08.06. Ortsteilratssitzung Finsterbergen
Do 10.06. Ortsteilratssitzung Ernstroda
Di 15.06. Sitzung des Bauausschusses
Do 17.06. Sitzung des Ausschusses für Kur, Kultur, Touris-

mus, Umwelt und Soziales
Di 22.06. Sitzung des Werkausschusses
Do 24.06. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
Do 01.07. Sitzung des Stadtrates

Neubesetzung des Kehrbezirks Gotha 009 
nach öffentlicher Ausschreibung
Hiermit wird die Neubesetzung des Kehrbezirks Gotha 009, 
durch das Landesverwaltungsamt Weimar, mit Wirkung vom 
01.11.2020 widerruflich und bis zum 31.10.2027 befristet mit:

Herr Cliff Kranhold
Hopfenberg 32d, 99192 Nesse-Apfelstädt OT Kleinrettbach

Tel.: 036208-731070, Mobil: 0173-7355000

Herr Kranhold ist im Verwaltungsbereich Friedrichroda für die 
Ortsteile Cumbach und Ernstroda zuständig.

Im Auftrag des LRA Gotha

Impressum

Amtsblatt der Stadt „Friedrichroda“ 
mit den Ortsteilen Finsterbergen und und Ernstroda
Herausgeber: Stadt „Friedrichroda“, Gartenstraße 9, 99894 Friedrichroda
Geltungsbereich: Stadt Friedrichroda und den o.g. Ortsteilen
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau, 
info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de, Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 
77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Carola Mietle, erreichbar unter Tel.: 
0175 / 5951011, E-Mail: c.mietle@wittich-langewiesen.de
Verantwortlich für den amtlicher Teil: Stadt „Friedrichroda“
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt – Erreichbar unter der An-
schrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine 
Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet 
werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allge-
meinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigen-
preisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von 
uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso 
wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine ge-
naue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandun-
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Erscheinungsweise: in der Regel monatlich, kostenlos verteilt an alle Haushalte 
der Stadt „Friedrichroda“ und den Ortsteilen Finsterbergen und Ernstroda. Im Be-
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MWSt.) beim Verlag bestellen.
Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/
oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politi-
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Mit der Silvesternacht verbinden die meisten von uns den Wunsch 
nach einem glücklichen und gesunden neuen Jahr. Wir bitten Sie 
deshalb in unserem gemeinsamen Interesse, die jeweils gültigen 
Corona – Regelungen, wie z.B. das Ansammlungsverbot u. ggf. 
die Maskenpflicht zu beachten. In diesem Jahr gilt: weniger ist 
manchmal mehr…
In diesem Sinne wünschen wir ihnen einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2021 und bleiben sie schön gesund!

Ihre Ordnungsverwaltung

Ab sofort Biometrische Passbilder  
im Einwohnermeldeamt
Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, endlich dürfen 
wir Ihnen mitteilen, dass 
unser langersehntes 
Fotosystem im Einwoh-
nermeldeamt installiert 
wurde. Ab sofort können 
biometrische Passbilder 
im Einwohnermeldeamt 
erstellt werden. Diese 
werden für Ihren Perso-
nalausweis, Reisepass 
etc. ausschließlich digital 
verwendet, es erfolgt kein 
Ausdruck der Bilder.
Ihre Vorteile:
• Sie haben keinen zusätzlichen Weg und kein Zeitaufkom-

men beim Fotografen
• Sie zahlen nur eine Gebühr von 6 €
• Sie haben keine unnötigen Passbilder, für die Sie vermutlich 

keine weitere Verwendung haben
Auf Grund der derzeitigen Situation erfolgen Beantragungen von 
Dokumenten, An- und Ummeldung sowie alle weiteren Anliegen 
ausschließlich mit Terminvergabe. Sie können uns unter der Te-
lefonnummer 03623/330 125 erreichen.

Viele Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit
Ihr Einwohnermeldeamt

Verleihung der Ehrenmedaille  
der Stadt an Frau Emmi Pfaff
Mit Beschluss des 
Stadtrates der Stadt 
Friedrichroda Nr. STR/
VII/2020/055 wurde Frau 
Emmi Pfaff aufgrund ihrer 
sozialen, Künstlerischen 
und gesellschaftlichen 
Arbeit in der Stadt Fried-
richroda die Ehrenmedail-
le der Stadt gem. Ehren-
ordnung in der Sitzung 
am 26.11.2020 verliehen.
Besonders hervorzu-
heben ist ihr herausra-
gendes Engagement für 
die „Sängervereinigung 
Harmonie e. V.“. Seit der 
Neugründung des gemischten Chores der Stadt im Jahre 19179 
gehört Frau Pfaff ununterbrochen dem Vorstand des Vereines 
an. Ab 1993 als stellv. Vorsitzenden, später als Vorsitzendende 
zeichnet sie verantwortlich für die Organisation des Chores und 
seines Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Ihrem Engage-
ment ist es zu verdanken, dass die Sängervereinigung Harmonie 
seit 1993 das kulturelle Leben in unserer Stadt bereichert und 
in Zusammenarbeit mit dem Kur- und Tourismusamt der Stadt 
vielfältige Angebot für unsere Gäste bereit hält. Durch ihr uner-
müdliches Wirken, insbesondere die Zusammenarbeit mit der 
Chorleiterin fand der Chor über die Grenzen des Landkreises 
hinaus Anerkennung und Auszeichnungen.
Zum anderen ist Frau Pfaff seit seiner Gründung im Jahr 1993 
Vorsitzende des Vereines „Freunde und Förderer der Helene-
Lange-Regelschule Friedrichroda. Auch hier zeigt Emmi Pfaff ihr 

Monat Redaktionsschluss Erscheinungstermin
April 21.04. 30.04.
Mai 12.05. 21.05.
Juni 16.06. 25.06.
Juli 14.07. 23.07.
August 11.08. 20.08.
September 15.09. 24.09.
Oktober 13.10. 22.10.
November 10.11. 19.11.
Dezember 15.12. 24.12.

Bekanntmachung der Finanzverwaltung

Hundehaltung in Friedrichroda und den Ortsteilen

Die Menschen in Friedrichroda halten rund 
560 Hunde. In der Kernstadt 332 Hunde, 
im Ortsteil Ernstroda 119 und im Ortsteil 
Finsterbergen 105 Hunde.
Für einen Hund ist eine jährliche Steuer 
von 40 € fällig. Für den zweiten Hund, der 
gehalten wird, beträgt die Steuer 50 € und 
für den dritten und jeden weiteren Hund 
werden 60 € festgesetzt.
Wer im Gebiet der Stadt einen Hund an-
schafft oder mit einem Hund zuzieht, hat 
ihn binnen 14 Tage im Steueramt anzu-
melden. Neugeborene Hunde gelten mit 
Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 
als angeschafft.
In Friedrichroda und den Ortsteilen sind 
499 Hundebesitzer registriert. 43 von ih-
nen haben einen zweiten Hund, 6 Per-

sonen besitzen drei Tiere und für einen Besitzer sind 5 Hunde 
angemeldet.
Sollten Sie Ihren Hund noch nicht angemeldet haben, holen Sie 
das bitte umgehend nach, denn nach der geltenden Hundesteu-
ersatzung sind Hundehalter verpflichtet, ihre Hunde anzumel-
den, andernfalls liegt eine Ordnungswidrigkeit vor.
Die Anmeldung im Ordnungs- und im Steueramt erfolgt schrift-
lich mittels eines Anmeldeformulars:
Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt 
Friedrichroda:
www.friedrichroda.info/rathaus/verwaltung/satzungsrecht

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gern 
Frau Raßbach (Steueramt)
Tel.: +49 (0) 3623 330-109
Fax: +49 (0) 3623 330-211
E-Mail: rassbach@friedrichroda.de

Hinweise zum Abbrennen  
von Silvesterfeuerwerk
Unter der Voraussetzung, dass ein Silvesterfeuerwerk überhaupt 
durchgeführt werden kann, ist folgendes zu beachten:
Gemäß § 23 Absatz 1 der 1. Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
ist in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- 
und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern generell 
das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten. Wer dagegen 
verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss gegebenen-
falls mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen.
Generell sollte nur in Deutschland zugelassenes, sicheres Feu-
erwerk verwendet und die auf der Packung befindlichen Hin-
weise unbedingt eingehalten werden. Bei nicht sachgemäßem 
Gebrauch oder der Verwendung von nicht zugelassenen Feu-
erwerkskörpern kommt es immer wieder zu Unfällen mit z.T. 
schweren Folgen. Selbstverständlich sollte in diesem Zusam-
menhang auch sein, dass Knallkörper niemals in die Richtung 
von Menschen, Tieren, Autos oder Gebäuden gestartet oder ge-
worfen werden dürfen.
Im Interesse eines guten Miteinanders sollte man dabei auch 
bedenken, dass nicht jeder die Freunde über das Silvesterfeu-
erwerk teilt. Nehmen Sie insbesondere auf ältere Mitmenschen 
und Familien mit Kleinkindern Rücksicht, die aus verschiedenen 
Gründen ein größeres Ruhebedürfnis haben.
Der Umwelt zuliebe sammeln sie nach dem Feiern die leeren 
Feuerwerksbatterien und Verpackungsmaterialien bitte ein und 
entsorgen diese ordnungsgemäß.



Reinhardsbrunner Echo - 10 - Nr. 12/2020

2020 - ein Jahr mit Höhen und Tiefen

Rückblick der Jugendsozialarbeit

Kurz vor dem Jahreswechsel nehmen wir uns die Zeit und ziehen 
ein Fazit - ein Fazit zu dem zurückliegenden Jahr, dass nicht ein-
zigartiger und einschneidender hätte sein können.
Bleiben andere Jahre mit tollen Projekten, schönen Veranstaltun-
gen und Erlebnissen im Gedächtnis, hat 2020 eine ganz andere 
Überschrift bekommen – das „Corona Jahr“.
Corona bedeutete Einbußen, genauso wie Verzicht. Wir verzich-
teten (und werden es wohl noch eine Weile müssen) auf unser 
gewohntes „Normal“. Dabei spreche ich im Zusammenhang mit 
der Jugendarbeit im Ort von spielerischem Lernen, von Zeit zum 
Austausch mit all den Menschen die einem wichtig sind. Ich spre-
che von fehlendem Kontakt in Schulen, in Arbeitsgemeinschaf-
ten, von dem Verzicht auf Präventionsprojekte genauso wie von 
flexibler am Bedarf der Kinder und Jugendlichen orientierten Öff-
nung des Jugendzentrums. All das konnte in diesem Jahr nicht 
wie gewohnt angeboten und durchgeführt werden.
Man könnte meinen, dass dieser Umstand zu einem Stillstand 
geführt hätte - dem ist nicht so. Dank der weiteren Bereitstellung 
der nötigen finanziellen Mittel haben wir Wege gefunden, die 
zwar nicht immer zur vollen Zufriedenheit waren - verglichen mit 
den üblichen Angeboten, aber dennoch besser als die sonstigen 
Aussichten.
Wir haben verschiedene Wege gefunden, um auch mit einer ge-
schlossenen Einrichtung Jugendarbeit in Friedrichroda aufrecht 
erhalten zu können. Denn Kindern und Jugendlichen fehlte es 
in dieser Zeit an wichtigen sozialen Kontakten zu Gleichaltrigen 
und Unterstützung durch die Sozialarbeit. Es war unablässig eine 
neue Form der Jugendarbeit zu schaffen. Um den bestehenden 
Kontakt zu Kindern, Jugendlichen, Eltern, Großeltern und Netz-
werkpartnern nicht zu verlieren. So etablierten sich die Angebote 
digital. Mit dem „Jugendzentrum 2.0“ entstand der Blog der Ju-
gendsozialarbeit bei Facebook. Täglich konnten Interessierte hier 
Bastelanleitungen, Spiele, Koch- und Backrezepte, Denkanstö-
ße und aktuelle Themen finden. Zusätzlich wurde die Instagram 
Seite ins Leben gerufen und eine Skyp-Adresse eingerichtet.
Quasi nebenbei haben wir intensiv am Hygienekonzept für das 
Jugendzentrum gearbeitet. Ziel war es, schnellstmöglich alle nö-
tigen Materialien zu besorgen, die Einrichtung vorzubereiten und 
im Austausch mit allen wichtigen Instanzen alles auf den Weg zu 
bringen um öffnen zu dürfen. Als eine der ersten Einrichtungen 
(Jugendzentren u.ä.) im gesamten Landkreis Gotha konnte so 
am 02. Juni 2020 das Jugendzentrum wieder öffnen.
Seitdem verfolgen wir in dieser Einrichtung das Ziel, zumindest 
den wichtigen Bildungsaspekt aufrecht erhalten zu können. Ge-
meinsam werden hier - unter erhöhtem Infektionsschutz - Haus-
aufgaben erledigt, gelernt und recherchiert. So begehen wir 
gemeinsam die letzten Tage und Wochen im Kinder- & Jugend-
zentrum „JuZ“ in Friedrichroda und ziehen langsam aber sicher 
unser ganz eigenes Fazit zum „Corona-Jahr“.
Ja - Jugendarbeit ist unter Pandemie Bedingungen schwerer.
Ja - wir müssen kreativer, aufmerksamer und achtsamer sein.
Ja - der Weg in die digitale Jugendarbeit war notwendig und wird 
auch in Zukunft ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit blei-
ben. Aber:
Bilder vom „Tag der offenen Tür“, der „Basteltüte“ oder den Som-
mer- und Herbstferien sind Zeuge davon, dass wir trotz all dem 
schöne Momente gehabt und tolle kleine Projekte durchgeführt 
haben.

A. Moreno Leyva
Jugendsozialarbeit der Stadt Friedrichroda
Kreisjugendring Gotha e.V.

Talent für die Organisation des Vereinslebens, der Akquise von 
Werbung und Fördermitteln für die Unterstützung der außerschu-
lischen Aufgaben der Schule. Ob Betreuung und Medienauswahl 
der Schulbibliothek, die Finanzierung von Arbeitsgemeinschaf-
ten, die Mitgestaltung der Tage der offenen Tür oder die Zusam-
menarbeit mit den Institutionen der Stadt und des Landkreises, 
immer ist es der nachdrücklichen, engagierten und vertrauens-
stiftenden Arbeit der Vereinsvorsitzenden Emmi Pfaff zu verdan-
ken, dass auch dieser Verein seine, dem Gemeinwohl verpflich-
teten Aufgaben erfüllen kann.

Wir haben da mal was vorbereitet!

Ein Traumbaum schmückt in 
diesem Jahr unseren Kirch-
platz.

Das Dankeschön gebührt Familie 
Manfred Schmidt, Fa. Koppe und un-
seren Stadtbetrieben. Viel Spaß beim 
Genießen - trotz Corona.
Und nach dem Fest ist bekannterma-
ßen vor dem Fest: Wir sind weiterhin 
auf der Suche nach Weihnachtsbäu-
men für die kommenden Jahre, wel-
che sich von Art, Größe und techn. 
Erreichbarkeit als Weihnachtsbaum 
der Stadt eignen würden. Vorschläge 
nimmt die Bauverwaltung gern entge-
gen unter Tel. 03623/330-120.

Nikolausaktion der FFW
Der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Friedrichroda, hier den Ka-
meraden Florian Göpfert, Ronny Metz, Chris Költzsch und Nico 
Brendel sowie Kim Metz als Ideengeberin und unseren Spon-
soren Herrn Gürtler, Herr Gwzodz, Herrn Barth, Herrn Barthel 
möchten wir hiermit ganz herzlich Danke sagen für die gemein-
same Nikolausaktion am 05.12.2020. 128 Kinder waren ange-
meldet, mit kleinen Startschwierigkeiten möchten wir trotzdem 
sehr positiv auf diese Aktion zurückblicken und diese gern im 
nächsten Jahr wiederholen.

DANKE

Foto: Michaela Küppers
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durch den Austausch mit anderen Redakteuren. Vielleicht findet 
der nächste Jugendmedientag wieder in anderer Form statt, je-
doch war die Online-Variante eine tolle Möglichkeit, das Angebot 
wahrzunehmen.

Nadja Weise
Chefredakteurin „Durchblick“

Wir gratulieren zum Geburtstag  
in Friedrichroda

05.01. zum 80. Geburtstag Frau Budzinski, Annelies
07.01. zum 85. Geburtstag Herrn Oschmann, Hans-Joachim
07.01. zum 85. Geburtstag Frau Pappe, Renate
10.01. zum 70. Geburtstag Herrn Möller, Peter
12.01. zum 70. Geburtstag Frau Riehl, Margitta
13.01. zum 85. Geburtstag Frau Prinz, Ingrid Elfriede Bertha
15.01. zum 70. Geburtstag Frau Schmidt, Christl
18.01. zum 90. Geburtstag Frau Köllner, Helene
19.01. zum 70. Geburtstag Frau Beck, Monika
19.01. zum 80. Geburtstag Frau Müller, Ursula
19.01. zum 80. Geburtstag Frau Puhlmann, Rosemarie
21.01. zum 80. Geburtstag Frau Bückert, Kathrina
23.01. zum 85. Geburtstag Herrn Zientowski, Gerhard
25.01. zum 95. Geburtstag Frau Siebold, Maria
26.01. zum 70. Geburtstag Frau Rußwurm, Christina
26.01. zum 85. Geburtstag Frau Waitz, Brigitte
27.01. zum 70. Geburtstag Frau Schöttle, Gabriele
30.01. zum 85. Geburtstag Frau Franke, Klara
30.01. zum 80. Geburtstag Herrn Hempel, Gerhard
30.01. zum 85. Geburtstag Herrn Köttner, Felix

Wir gratulieren zum Geburtstag  
im OT Finsterbergen

20.01. zum 80. Geburtstag Herrn Oschmann, Dieter
25.01. zum 75. Geburtstag Herrn Füldner, Bernd
25.01. zum 70. Geburtstag Frau Koch, Brigitte
26.01. zum 70. Geburtstag Herrn Ritter, Michael

Wir gratulieren zum Geburtstag  
im OT Ernstroda

28.01. zum 85. Geburtstag Herrn Fröhlich, Horst Alfred

Neues von den Kirchbergknirpsen
„Ein bisschen so wie Martin…“ unter diesem Motto fand am 
10.11.2020, mit leuchtenden Laternen und trällernden Kinder-
stimmen unser Martinsumzug statt.

Ein bisschen so wie Martin …und doch ein bisschen anders als 
in den letzten Jahren, begingen wir das alte Brauchtum und ge-
stalteten mit Freude und Begeisterung, diesen traditionellen Tag 
gemeinsam mit unseren Kindergartenkindern.
Martin von Tours, so erzählt die Legende, teilte seinen Mantel mit 
einem armen Bettler und bewahrte ihn damit vor dem sicheren 
Tod.
Die Geschichte der Mantelteilung wurde von unseren Vorschü-
lern traditionell und theaterreif an diesem Nachmittag allen Kin-
dergartenkindern präsentiert. Die Jahrhunderte alte Botschaft 
und der Sinn um Geborgenheit, Gemeinschaftsgeist und Barm-
herzigkeit erfreut sich jedes Jahr heller Begeisterung.
Und: Das Licht wird ins Dunkel dieser Welt getragen. So auch mit 
den selbstgebastelten Laternen der Kinder.

 

Kulinarisch gestärkt mit Martinshörnchen und Plätzchen in Gän-
seform konnten wir kräftig uns bekannte Martinslieder singen.
So leuchteten die Laternen auch in Ernstroda.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir
eine verdrussarme Zeit mit viel Licht und Wärme im Herzen.

Für den Kindergarten in Ernstroda
Kristin Petersilie

Online-Meeting mit dem MDR
Im Rahmen des Jugendmedientages der ARD nahmen drei 
Schüler des Perthes-Gymnasiums Friedrichroda an einem der 
Web-Talks mit der Pressestelle des MDR in Leipzig teil. Die 
Schülerzeitungsredakteure Lucas Müller, Henning Klemm und 
Nadja Weise diskutierten in dieser Form als Vertreter für Thürin-
gen mit anderen Redakteuren aus Kamenz (Sachsen) und Hal-
berstadt (Sachsen-Anhalt) über ihre Redaktionsarbeit mit dem 
Fokus auf der aktuellen Situation, die mit einigen Hindernissen 
einhergeht. Sehr informativ war dabei auch der Austausch mit 
den beiden MitarbeiterInnen der MDR-Presseabteilung, die aus 
Leipzig zugeschaltet waren. Sie erzählten von ihrem Weg zum 
Beruf, der so manche Umwege beinhaltete, aber auch von den 
Strukturen innerhalb des MDR und den Arbeitsverfahren.
Der ARD-Jugendmedientag 2020 fand ausschließlich über Web-
Konferenzen statt. So wurden am Vormittag des 10.11. deutsch-
landweit Web-Talks, Interviews, aber auch Workshops für die 
Schüler angeboten.
Abschließend haben alle Teilnehmer des Gespräches sowohl 
neue Information als auch Inspiration mitgenommen, vor allem 
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Weihnachtsgrüße Ihrer  
Freiwilligen Feuerwehr

Vor einem Jahr ahnte noch niemand, vor welche Herausforde-
rungen uns 2020 stellen würde. Absolutes Neuland für uns alle. 
Ein Jahr mit Abstand und vielen Entbehrungen. Die meisten vor-
weihnachtlichen Veranstaltungen wurden nun auch abgesagt. 
Gerade jetzt ist es an der Zeit, die Liebe zu den Menschen die 
uns am Herzen liegen niemals erlöschen zulassen.
Wir hoffen besonders an diesen Tagen, dass niemand auf unsere 
Hilfe angewiesen sein wird. Falls doch, dann sind die Feuerweh-
ren der Stadt Friedrichroda, wie auch an allen anderen Tagen im 
Jahr, selbstverständlich einsatzbereit.
Die Einsatzabteilungen, die Alters und Ehrenabteilungen sowie 
die Vereine der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichroda, OT Fins-
terbergen und OT Ernstroda/Cumbach wünschen allen Bürgern, 
Freunden und Gästen ein geruhsames frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches, friedvolles und vor 
allem gesundes neues Jahr 2021.

Ihre Feuerwehr

Informationen  
zum Projekt „Dorfladen Finsterbergen“

Es hat sich Einiges getan …

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zuerst möchten wir uns bei allen Mitstreitern und Helfern für die 
bisher geleistete Arbeit ganz herzlich bedanken. Die Rentnerb-
rigade, Beiratsmitglieder, freiwilligen Helfer und ortsansässigen 
Handwerker haben uns bei den vielen Arbeitseinsätzen tatkräftig 
unterstützt.
Wir haben inzwischen viel geschafft, so wurden die Malerarbei-
ten zum größten Teil erledigt, es wurden Klempnerarbeiten im 
Außen- und Innenbereich durchgeführt, Fenster eingesetzt und 
zwei Rollläden angebracht. In den nun folgenden Wochen gilt es, 
mit der Elektro-installation zu beginnen. Als Fachkräfte haben 
uns Thomas Einsporn, Falk Koch und Steffen Mäder ihre Hilfe 
zugesagt. Dafür sind wir ebenfalls sehr dankbar.
Der Eingang des Förderantrages vom Thüringer Landesamt für 
Landwirtschaft und Ländlichen Raum wurde uns bestätigt. Eine 
Bewilligung ist erst im Frühjahr 2021 zu erwarten. Wenn uns der 
Förderbescheid vorliegt, werden wir versuchen, einen vorzeiti-
gen Maßnahmebeginn zu beantragen.
Bei unserem Projekt „Dorfladen Finsterbergen“ haben wir eine 
überaus große Unterstützung vieler Bürger erfahren, das hat 
unsere Dorfgemeinschaft sehr gestärkt. Wir haben schon viel 
geschafft und hoffen auch auf Ihre Mithilfe im kommenden Jahr.
Das Jahr 2020 ist fast zu Ende, ein Jahr in das wir am Anfang mit 
sehr viel Hoffnung und Zuversicht gegangen sind. Die Welle der 
Pandemie ging über die ganze Welt, 2020 wird in die Geschichte 
eingehen und uns immer in Erinnerung bleiben. Wir wünschen 
Ihnen allen und Ihren Familien besinnliche Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr. Mögen Sie alle mit Freude, Gesundheit 
und Hoffnung in das Jahr 2021 starten!

Geschäftsführung der Dorfladen Finsterbergen UG

Friedenslicht in Friedrichroda 2020
Friedenslicht gibt es bereits seit 34 Jahren und es ist eine ge-
meinsame Aktion des ORF und der Pfadfinder. In diesem Jahr 
holte es ein Mädchen aus Israel in der Geburtsgrotte in Bethle-
hem. Der ORF brachte das Licht Ende November nach Öster-
reich.
Jedes Jahr machen wir uns gemeinsam mit vielen Menschen 
verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus 
Bethlehem zu uns nach Hause zu holen. Dabei überwindet es 
einen über 3.000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und 
Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen 
miteinander.
Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie es ist, wenn sich Grenzen 
bilden, wenn Grenzen sogar geschlossen werden und wir in un-
serer Freiheit eingegrenzt werden. Das Coronavirus, hat uns auf-
gezeigt, wie zerbrechlich unser gesellschaftliches Zusammenle-
ben ist, aber auch wie wichtig Kreativität, besonnenes Handeln 
und Zuversicht sind.
Das Friedenslicht erinnert an die Botschaft vom Weihnachtsfrie-
den. Am 13. Dezember kommt das Friedenslicht in Deutschland 
an. Dieses Jahr steht das Friedenslicht unter dem Motto: Frieden 
überwindet Grenzen. In Deutschland wird es seit 27 Jahren ver-
teilt.

Am Sonntag den 20.12. um 11 Uhr werden die Christlichen 
Pfadfinder auf dem Kirchplatz in der Marktstraße unter dem 
Pavillon, an die Bürger von Friedrichroda, Vertreter der Kirchen-
gemeinden und alle anderen Menschen, die es sich abholen 
möchten, das Friedenslicht verteilen.
Die Weitergabe des Friedenslichts erfolgt unter Einhaltung der 
Corona-Bedingungen (Tragen von Mundnasenschutz, Einhal-
tung des Mindestabstands von 1,5 m, ...)

Eine frohe Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest wün-
schen euch, die Christlichen Pfadfinder des Stamm Am Gottlob 
Friedrichroda.
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Je nach Gegebenheit im Zuge der Pandemie wird in den Gottes-
Diensten das Heilige Abendmahl, die Eucharistie gefeiert!
Bei zeitlichen Einschränkungen oder der Anzahl bzw. der Erlaub-
nis des gemeindlichen Gesangs das ChristusGebet!

Öffnungszeiten - Pfarrbüro (Telefon 304228)
Montag & Donnerstag: 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch & Freitag: geschlossen

Gemeindekirchenrat der
Ev.-Lutherische Kirchgemeinde
und Pfarrei Friedrichroda

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Friedrichroda
Goethestraße 33

Gottesdienste in der Zeit  
der Corona-Krise

Wir führen allsonntäglich Präsenzgottesdienste 
in unserem Kirchengebäude durch.

Gottesdienste im Dezember
So. 20.12.2020
10:00 Uhr Gottesdienst
Fr. 25.12.2020
10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst
So. 27.12.2020
10:00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst
So. 03.01.2021
10:00 Uhr Neujahrsgottesdienst

mit Stammapostel Jean-Luc Schneider
Übertagung aus Kiel-Mitte

Die Neuapostolisch Kirche bietet weiterhin allen Gläubigen und 
Interessierten die Teilnahme an ihren Gottesdiensten im Internet 
an. An den Sonntagen finden Gottesdienste von zentraler Stelle 
statt.
Beginn der Internet-Gottesdienste ist jeweils 10:00 Uhr,
Einwahl im Internet unter
http://www.youtube.com/c/NeuapostolischeKircheNordundOst-
deutschland
oder im Youtube-Kanal der Neuapostolischen Kirche Nord- und 
Ostdeutschland alternativ per vereinfachtem Link unter gottes-
dienst.nak-nordost.de

Informationen im Internet
www.nak-nordost.de

Bedingt durch die Corona-Pandemie führen wir in diesem Jahr 
kein Adventsingen durch.

Allen Lesern des Amtsblattes wünschen wir
gesegnete Feiertage.

Katholische Filialgemeinde  
St. Karl Borromäus
99894 Friedrichroda, August Eckardt Straße 2a
Telefon: 03623/200958
E-Mail: info@katholische-kirche-gotha.de
Telefon Pfarrer W. Scholle: 03621/3643-21
Telefon- Büro: 03621/3643-0

Friedrichroda
Sonntag 10.30 Uhr Hl. Messe
19.12.20 18.00 Uhr Hl. Messe in polnischer Spra-

che.
Bitte bei Pater Kandzia anmel-
den
0163-9622915

24.12.20 19.00 Uhr Christmette
21.00 Uhr Christmette

25.12.20 10.30 Uhr Hl. Messe

Riesichweng ufboub
Baer früher Laendwördschaft gehatt hätt, daer hätt au sinne Ar-
depfel meistens im Keller gehatt. Do hatt me ümmer droi Loocher. 
Eis für de Ardäpfel züm Aessen, ei Loocher för de Soatardäpfel 
un eis met dan Futterardäpfeln. Luft mutt jue au droan kumm un 
sue wor in jeden Keller ei Fenster. Zo dar Ziet, veele hatten jue 
noch Laendwördschaft bis in de sechzjer Johr nien, un do gabs 
nooch richtche Weinter met veel Schniee un au soat Küll. Do mutt 
me schünd de Kellerfenster dicht mach. Domols worden nooch 
Riesichweng för de Kellerfenster geboubt. Do kunt me au nich ei-
fach in Waeld gegiee un Riesich gehull. Do gengs züm Förschter 
un do hätt me wein dan Riesich un Brennhoolz gefraht un bo de 
Holzfäller gearbt hann. Benn das alls erledicht woar, word drocht 
derheim an nem Wucheneng dar Kippewahn zeracht gemacht, 
ei poor Beeler un ne Schruetsahn zer Sicherheit met ufgeladt, 
me weis jue nie bees kümmt. Drocht word de Koh oangespannt 
un do gengs ab in Waeld. Im Waeld hann me drocht dichtes Rie-
sich rusgesucht un nich sue dörre East, s mutt jue au abdicht. 
Dobie wurd au mol ne Baumspitzen un au East usgeputzt, ei 
wing Brennholz kunnt me au gebruch un dar Karrn mutt au vull 
waer. Stämm greig me jue domols gor nich, do worden aem East 
gemacht. Derheim wurd dar Karrn abgeladd un drocht gengs 
lues met dar Waend. Zerörscht worden zwieen Pflück raechts 
un links vom Kellerfenster in nem Abstaend voon ungefaehr nem 
halwen Meter vör dar Waend in de Aern geschlaan. Non wurd 
das Riesich zwischen Waend un dan zwieen Pflücken, de Spit-
zen noch ussen un au noch dar Mitten gelaht, s mutt au ei wing 
noch woas ussiehe un au dicht sie. De Waend word ungefaer 
nen halwen Meter öwer das Luch dröwer gebanst. Au an dan 
Sitten gengs ne Ecken an dan Fenster vörbie. Das word drocht 
vör jedes Kellerfenster geboubt. De Riesichwaend bleb drocht 
bis züm Fröhjohr, benn dar Frost vörbie woar, stiee. Drocht word 
alles iengerissen un weggerümt. Das Riesich koam uffn Haufen, 
domet`s dörre word un de Dannuln abfehln, orre me hann se uffn 
Bodden in dan Schupfen geschafft us´m selwen Grund. Das gab 
ümmer ei Geschwins uff dan Bodden met dan Dannuln. Me hann 
de Dannuln drocht awer au züm Strahm försch Veh genummen. 
Das dörre Riesich han me drocht ünger Dach gedohn für dan 
Weinter. Kulleoanzünder gabs domols noch nich, do worden sue 
ei poor dörre Aest kurzgehackt un in Uem gestackt, dünnes Holz 
druf un oangebraent. Oanfang dar sechzjer Joar han me met dar 
Landwörtschaft ufgehort un do han me drocht au kei Riesich-
weng mieen geboubt.

Ouwer Fritz

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Lutherische Pfarrei Friedrichroda

Gottesdienste

Sonntag - vierter Advent, 20.12.
10:00 Uhr Gottesdienst (ChristusGebet)
DONNERSTAG - Heiligabend, 24.12.
15:00 Uhr Christvesper (mit Krippenspiel)
18:00 Uhr Christvesper (mit Predigt)
Teilnahme nur nach namentlicher Anmeldung möglich!
Einlass und Platzierung beginnt 20 Minuten vor Anfang bzw. 
nach Ende der vorherigen ChristVesper!
Anzahl und Beginn der ChristVespern sind vorläufig!
!Aushang an Pfarrhaus und Kirche beachten!
Freitag - Christfest, erster CHRISTTAG, 25.12.
10:00 Uhr Gottesdienst (ChristusGebet)
SAMSTAG - Christfest, zweiter CHRISTTAG, 26.12.
10:00 Uhr Gottesdienst (ChristusGebet)
DONNERSTAG - kalendarischer Jahresschluss, 31.12.
16:00 Uhr Gottesdienst (ChristusGebet)
Sonntag - kalendarischer Jahresbeginn, 03.01.
10:00 Uhr Gottesdienst (ChristusGebet)
Sonntag - erster nach Epiphanias, 10.01.
10:00 Uhr Gottesdienst (ChristusGebet)
Sonntag - zweiter nach Epiphanias, 17.01.
10.00 Uhr Gottesdienst (ChristusGebet)
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17.01. 2. So. n. Epiphanias
09:30 Uhr Ernstroda
10:45 Uhr Schönau v.d.W.

Änderungen vorbehalten!

Alle Gottesdienste finden unter den entsprechenden hygie-
nischen Standards statt, die die Landesregierung Thüringen 
und der Landkreis Gotha dafür festlegen. Bitte informie-
ren Sie sich dazu auf den aktuellen Aushängen in unseren 
Schaukästen!

Kontakte
Pfarramt Finsterbergen
Pastorin Martina Kraft 0174-3239023
Brunnenstr. 2 Internet: Kandelaber.de
99894 Friedrichroda E-Mail:
OT Finsterbergen martina.christa.kraft@web.de
Bürozeit
Mittwoch, 09:00 bis 15:00 Uhr
Silke Pauli (Regionalverwaltung),
03623-306278 oder mobil: 0172-7036229
oder per mail: pauli@suptur.de

Vereine und Verbände

SCHENKE LEBEN – SPENDE BLUT.
Die Gabe von Vollblutkonserven ist heute nur selten noch der 
Fall. Zum Einsatz kommen vor allem hochkonzentrierte Blut-
bestandteilpräparate. Damit hilft eine Blutspende in der Regel 
gleich mehreren Menschen. Denn auf den Befund des Patienten 
abgestimmt, werden heute überwiegend nur bestimmte Bestand-
teile des Blutes bei einer Transfusion verwendet. Somit wird jede 
Blutspende optimal ausgenutzt, eine Spende kann daher vielen 
Menschen das Leben retten.

Unser nächster Blutspendetermin findet am
Montag, d. 18. Januar 2021
von 16.00 Uhr - 19.00 Uhr

in der Feuerwache Friedrichroda (Eingang Lindenstraße)
statt.

Wir wünschen allen Blutspenderinnen und Blutspendern
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Joachim Best
DRK-OV Friedrichroda

Sozialverband VdK Friedrichroda
In schweren Zeiten

ist Menschlichkeit und Mitgefühl
sowie Miteinander das Wichtigste

was wir täglich tun können.

Wir wünschen unseren Mitgliedern und Ihren Angehörigen, den 
Bürgern und Bürgerinnen von Friedrichroda mit den Ortsteilen 
Finsterbergen, Ernstroda und Cumbach ein schönes Weih-
nachtsfest mit der Familie und einen guten Rutsch in ein hoffent-
lich besseres Jahr! Bleiben Sie gesund!

Kerstin Kirchner, Marco Brand,
Ursula Ortlepp, Jürg Faulstich,
Heike Frauenberger und Thomas Bayer

Sollten Sie Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an mich wen-
den.
(Fr. Kirchner 03623200749)
Besuchen Sie unsere Homepage:
www.vdk.de/ov-friedrichroda

26.12.20 10.30 Uhr Hl. Messe
31.12.20 17.00 Uhr Jahresabschlussandacht
06.01.21 10.30 Uhr Hl. Messe

Bad Tabarz
Sonntag 09.15 Uhr Hl. Messe
24.12.20 16.00 Uhr Christvesper

18.00 Uhr Christmette
25.12.20 09.15 Uhr Hl. Messe
26.12.20 09.15 Uhr Hl. Messe

Waltershausen
Sonntag 10.30 Uhr Hl. Messe
24.12.20 19.00 Uhr Christmette
25.12.20 10.30 Uhr Hl. Messe
31.12.20 15.00 - 17.00 Uhr Offene Kirche
06.01.21 17.30 Uhr Hl. Messe

Hinweis: Auf Grund der Einschränkungen durch die Corona-
Epidemie ist es erforderlich, sich zu allen Weihnachtsgottes-
diensten in Gotha im Pfarrbüro telefonisch anzumelden.(Tele.
Nr.03621/3643-0)

Wir wünschen allen Gästen, Urlaubern und Lesern eine be-
sinnliche und gesegnete Weihnachtszeit und für das kom-
mende Jahr 2021 alles Gute und Gottes Segen.
Bleiben Sie gesund.

Sollten sich in nächster Zeit Änderungen ergeben, dann infor-
mieren Sie sich bitte im Internet (https://www.katholische-kirche-
gotha.de) oder im Aushang an der Kirche.

Winfried Völlmer

Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband  
St. Wigbert (Ernstroda - Schönau vor dem 
Walde, Cumbach) und die Kirchengemeinden 
Finsterbergen, Altenbergen, Engelsbach, 
Catterfeld

20.12. 4. Advent
09:30 Uhr Ernstroda
10:45 Uhr Schönau v.d.W.
17:00 Uhr Engelsbach
24.12. Heilig Abend
14:00 Uhr Cumbach und Altenbergen / Open Air
15:30 Uhr Schönau v.d.W. / Mit Voranmeldung!
16:00 Uhr Ernstroda / Mit Voranmeldung!
16:30 Uhr Wipperoda / Open Air
17:00 Uhr Finsterbergen / Open Air
21:00 Uhr Ernstroda / Musikalische Vesper
22:00 Uhr Schönau v.d.W. / Musikalische Vesper
Alle diese Gottesdienste sind geplant und sollen unter den 
gültigen Hygienevorshriften stattfinden. Da das Pandemie-
geschehen leider nicht planbar ist, bitten wir um besondere 
Beachtung der Aushänge in unseren Schaukästen. Ände-
rungen sind jederzeit möglich!
25.12. 1. Weihnachtstag
09:30 Uhr Altenbergen
10:45 Uhr Schönau v.d.W.
26.12. 2. Weihnachtstag
10:45 Uhr Ernstroda
16:00 Uhr Finsterbergen/ Krippenspiel auf dem Hüllrod
31.12. Silvester
15:30 Uhr Ernstroda
18:00 Uhr Finsterbergen
03.01. Neujahr
10:45 Uhr Schönau v.d.W. / Zentraler Neujahrsgottesdienst
10.01. 1. So. n. Epiphanias
09:30 Uhr Altenbergen
10:45 Uhr Finsterbergen
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vorausschauendes Handeln Abhilfe. Im Folgenden gibt der Ab-
fallservice einige Hinweise zur Benutzung der Rest- und Bioab-
fallbehälter im Winter:

- Legen Sie vor dem Befüllen der Tonnen den Boden des Be-
hältnisses mit Papier oder Pappe aus.

- Pressen Sie die Abfälle nicht zusammen, sondern achten Sie 
auf eine möglichst lockere Befüllung.

- Achten Sie darauf, dass keine überflüssige Nässe in Ihrer 
Tonne entsteht. Wickeln Sie nasse Abfälle in Papier ein. Kü-
chenkrepp, Papiertüten von Backwaren o.ä. helfen Ihnen 
beim Vorsortieren.

- Aber Achtung! Niemals Plastiktüten (auch nicht sogenannte 
kompostierbare Tüten) oder Hochglanzpapier in die Biotonne 
geben!

- Die unterste Schicht in Ihrer Tonne sollte aus trockenem Ab-
fall bestehen.

- Stellen Sie die Tonnen möglichst an einen windgeschützten 
und frostsicheren Platz z.B. nah an die Hauswand, unter 
Dach oder in die Garage.

- Überprüfen Sie Ihre Tonne am Entleerungstag und versu-
chen Sie den Inhalt ggf. vorsichtig zu lockern und zu lösen.

Sollten Abfälle dennoch in den Tonnen festgefroren sein, besteht 
kein Anspruch auf eine gebührenfreie Nachentleerung. Nur tei-
lentleerte Tonnen werden vollständig in Abrechnung gebracht. 
Die Verantwortung für die Schüttfähigkeit der Tonneninhalte liegt 
ausschließlich bei dem Tonnennutzer.
Damit die Entsorgungssicherheit auch nach Schneefall und Stra-
ßenglätte gewährleistet werden kann, bitten wir die Bürger des 
Landkreises um Unterstützung:

- Stellen Sie die jeweiligen Abfallbehältnisse und Gelben Sä-
cke an einer vom Abfuhrfahrzeug gut erreichbaren Stelle zur 
Abholung bereit (ggf. vor Anstiegen, nicht hinter aufgetürm-
ten Schneewällen usw.).

Bei Beachtung der oben genannten Hinweise ist eine reibungs-
lose Abfallentsorgung auch bei frostigen Temperaturen, Eis und 
Schnee in der Regel ohne Komplikationen möglich.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der 
Servicetelefonnummer 036253/311-29 oder auch per Mail unter 
info@abfallservice-gotha.de gern zur Verfügung.

Ihr Abfallservice

Öffnungszeiten im Abfallservice zum Jahreswechsel

Die Verwaltung, die Deponie in Wipperoda und die Wertstoffhö-
fe im Landkreis sind jeweils zu den bekannten Öffnungszeiten 
für Sie da. Alle Einrichtungen sind an Sonn- und Feiertagen, am 
Heiligabend, an Silvester sowie am Samstag den 02. Januar 
2021 geschlossen.

Weihnachtsbaumentsorgung

Die kostenfreie Weihnachtsbaumentsorgung erfolgt in der Zeit 
vom 04.01. bis 29.01.2021 ausschließlich an den Tagen des je-
weiligen regulären Bioabfuhrtermins an Ihrem Wohnort.
Die Sammlung erfolgt durch ein separat und unabhängig von der 
Entleerung der Biotonnen eingesetztes Fahrzeug. Des Weiteren 
können die Weihnachtsbäume auch kostenfrei an den Wertstoff-
höfen im Landkreis abgegeben werden.
Bitte beachten Sie, dass die Weihnachtsbäume bei der Be-
reitstellung bzw. Abgabe frei von Baumschmuck (z.B. Lametta) 
und Pflanzbehältern sind. Stellen Sie die Bäume gut sichtbar am 
Grundstück bereit.

Änderungen in Ihrem Haushalt?

Sollte es seit dem letzten Gebührenbescheid Änderungen in Ih-
rem Haushalt gegeben haben, z. B. durch Umzug, Wegzug oder 
Zuzug von Personen, so bitten wir Sie, sich spätestens bis zum 
12.01.2021

- schriftlich beim Landratsamt Gotha, Abfallservice,
Postfach 10 01 47, 99851 Gotha oder

- persönlich unter der Besucheranschrift
An der Hardt 1, 99887 Georgenthal OT Wipperoda

zu melden.

Informationen aus Cumbach
Nun neigt sich das Jahr 2020 schon wieder seinem Ende zu, 
und außer einem Grill-Abend im Sommer für unsere Bürger und 
Gäste war es uns als Ortsverein auf Grund der immer schlim-
mer vorherrschenden Corona-Pandemie nicht möglich, weitere 
geplanten Veranstaltungen durchzuführen.
Das begann schon mit unserer Feier zum Maibaumstellen, die 
leider ausfallen musste. Mehr noch: Unser traditioneller Trödel-
markt mit anschließendem Dorffest fiel Corona zum Opfer und 
unsere geplante Weihnachtsfeier am 5. Dezember 2020 gleich-
falls.
Ein kleines Trostpflaster dazu haben wir:
Es ging allen anderen Gemeinden und Städten genauso.

Jetzt hoffen wir auf das neue Jahr. Möge es uns mehr Glück brin-
gen und allen Menschen die Türen zu Veranstaltungen, Gaststät-
ten, Urlauben und, und, und … wieder öffnen. Wir als Mitglieder 
des Cumbacher Ortsvereins sind jedenfalls dabei, die Planung 
der Veranstaltungen für 2021 vorzunehmen und werden die Ter-
mine im Januar an gleicher Stelle veröffentlichen.

Trotz der Pandemie ha-
ben die Cumbacher Klaus 
Lips, Jürgen Ortlepp und 
Manfred Hopf es sich neh-
men lassen, den Platz vor 
der Kirche fertig zu pflas-
tern. Der Anfang dazu 
wurde im vergangenen 
Jahr gemacht, und nun 
sind die Arbeiten pünktlich 
zum Weihnachtsfest ab-
geschlossen. Somit wurde 
wieder ein bedeutender 
Abschnitt zur Dorferneu-
erung geschaffen. Die fi-
nanziellen Mittel wurden 
vom Cumbacher Orts-
verein bereit gestellt, die 

Baumaschinen sponserte wieder eine Schönauer Firma (dafür 
unser herzlichster Dank), aber die Arbeit haben die drei Män-
ner gemacht, und dafür bedanken wir uns, auch im Namen aller 
Cumbacher Bürger, ganz herzlich.
Am 24. Dezember 2020 findet um 14.00 Uhr der Weihnachtsgot-
tesdienst in Cumbach statt. Auf Grund der Corona-Vorschriften 
darf der Gottesdienst nur vor der Kirche abgehalten werden, da 
der Sicherheitsabstand in der Kirche nicht eingehalten werden 
kann. Ich bitte alle Einwohner Cumbachs sowie alle Besucher, 
die gern am Gottesdienst teilnehmen möchten, sich warm anzu-
ziehen und trotzdem zu kommen.

Nun wünschen wir allen, die diese Zeilen lesen, zum Weih-
nachtsfest alles, alles Gute, vor allem Gesundheit, Wohlergehen 
und Glück sowie freudige und friedvolle Stunden im Kreise der 
Familien, außerdem einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein 
gesundes, glückliches Jahr 2021 sowie die Erfüllung aller Träu-
me und Hoffnungen.

Gabriele Lange
Vorsitzende Cumbacher Ortsverein e.V.
im Namen aller Mitglieder

Sonstiges

Landratsamt Gotha, Abfallservice

Bereitstellung und Entleerung der Abfallbehälter im 
Winter

In den Wintermonaten erreichen den Kommunalen Abfallservice 
häufig Anfragen von Abfallbesitzern, bei denen eine ordnungs-
gemäße und vollständige Entleerung der Abfallbehältnisse durch 
die Entsorger nicht erfolgen konnte.
Der Inhalt, insbesondere in den Rest- und Biomüllbehältnissen, 
ist nach Frostperioden oftmals angefroren. Deshalb können die 
Tonnen nicht oder nicht vollständig entleert werden. Hier schafft 
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Die Änderungen können dann schon im Abrechnungsbescheid 2020 und dem Jahresbescheid 2021, welche wie gewohnt im Februar 
2021 zugestellt werden sollen, Berücksichtigung finden.

Wie finden Sie Ihre Abfuhrtermine?

Suchen Sie unten im alphabetischen Verzeichnis Ihren Wohnort und gegebenenfalls die Straße. Dort finden Sie die jeweiligen Tour-
nummern für Rest- und Biomüll, die Gelbe Tonne sowie die Papiertonne. Im Tourenverzeichnis finden Sie dann die Tournummern für 
die verschiedenen Abfallfraktionen und die dazugehörigen Abfuhrterminketten.

Ort Straße Rest-
müll

Bio-
müll

Gelbe
Tonne

Papier

Friedrichroda OT Ernstroda
mit Cumbach

R7 B10 G13 P17

Friedrichroda OT Finsterbergen R1 B9 G13 P20
Friedrichroda
ohne OT

R18 B9 G22 P5

 
Servicetelefon: 
036253/31129

Internet: www.abfallservice-gotha.
de

Servicefax: 036253/31122 E-Mail: info@abfallservice-gotha.
de

Abfuhrplan 2021 - Tourenverzeichnis

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Tourneuplanungen ergeben sich ab dem Jahreswechsel vielerorts Änderungen des ge-
wohnten Abfuhrtages!

Restmüll
R1 04.01 25.01 15.02 08.03 29.03 19.04 10.05 31.05 21.06 12.07 02.08 23.08 13.09 04.10 25.10 15.11 06.12 27.12
R2 06.01 27.01 17.02 10.03 31.03 21.04 12.05 02.06 23.06 14.07 04.08 25.08 15.09 06.10 27.10 17.11 08.12 29.12
R3 06.01 27.01 17.02 10.03 31.03 21.04 12.05 02.06 23.06 14.07 04.08 25.08 15.09 06.10 27.10 17.11 08.12 29.12
R4 07.01 28.01 18.02 11.03 01.04 22.04 12.05 03.06 24.06 15.07 05.08 26.08 16.09 07.10 28.10 18.11 09.12 30.12
R5 07.01 28.01 18.02 11.03 01.04 22.04 14.05 03.06 24.06 15.07 05.08 26.08 16.09 07.10 28.10 18.11 09.12 30.12
R6 07.01 28.01 18.02 11.03 01.04 22.04 12.05 03.06 24.06 15.07 05.08 26.08 16.09 07.10 28.10 18.11 09.12 30.12
R7 08.01 29.01 19.02 12.03 30.03 23.04 14.05 04.06 25.06 16.07 06.08 27.08 17.09 08.10 29.10 19.11 10.12 31.12
R8 08.01 29.01 19.02 12.03 29.03 23.04 14.05 04.06 25.06 16.07 06.08 27.08 17.09 08.10 29.10 19.11 10.12 31.12
R9 05.01 26.01 16.02 09.03 30.03 20.04 11.05 01.06 22.06 13.07 03.08 24.08 14.09 05.10 26.10 16.11 07.12 28.12
R10 11.01 01.02 22.02 15.03 06.04 26.04 17.05 07.06 28.06 19.07 09.08 30.08 21.09 11.10 01.11 22.11 13.12
R11 11.01 01.02 22.02 15.03 07.04 26.04 17.05 07.06 28.06 19.07 09.08 30.08 22.09 11.10 01.11 22.11 13.12
R12 05.01 26.01 16.02 09.03 30.03 20.04 11.05 01.06 22.06 13.07 03.08 24.08 14.09 05.10 26.10 16.11 07.12 28.12
R13 12.01 02.02 23.02 16.03 06.04 27.04 18.05 08.06 29.06 20.07 10.08 31.08 21.09 12.10 02.11 23.11 14.12
R14 05.01 26.01 16.02 09.03 30.03 20.04 11.05 01.06 22.06 13.07 03.08 24.08 14.09 05.10 26.10 16.11 07.12 28.12
R15 13.01 03.02 24.02 17.03 07.04 28.04 19.05 09.06 30.06 21.07 11.08 01.09 22.09 13.10 03.11 24.11 15.12
R16 14.01 04.02 25.02 18.03 08.04 29.04 20.05 10.06 01.07 22.07 12.08 02.09 23.09 14.10 04.11 25.11 16.12
R17 14.01 04.02 25.02 18.03 08.04 29.04 20.05 10.06 01.07 22.07 12.08 02.09 23.09 14.10 04.11 25.11 16.12
R18 15.01 05.02 26.02 19.03 09.04 30.04 21.05 11.06 02.07 23.07 13.08 03.09 24.09 15.10 05.11 26.11 17.12
R19 18.01 08.02 01.03 22.03 12.04 03.05 26.05 14.06 05.07 26.07 16.08 06.09 27.09 18.10 08.11 29.11 20.12
R20 18.01 08.02 01.03 22.03 12.04 03.05 26.05 14.06 05.07 26.07 16.08 06.09 27.09 18.10 08.11 29.11 20.12
R21 18.01 08.02 01.03 22.03 12.04 03.05 27.05 14.06 05.07 26.07 16.08 06.09 27.09 18.10 08.11 29.11 20.12
R22 19.01 09.02 02.03 23.03 13.04 04.05 25.05 15.06 06.07 27.07 17.08 07.09 28.09 19.10 09.11 30.11 21.12
R23 20.01 10.02 03.03 24.03 14.04 05.05 26.05 16.06 07.07 28.07 18.08 08.09 29.09 20.10 10.11 01.12 22.12
R24 20.01 10.02 03.03 24.03 14.04 05.05 26.05 16.06 07.07 28.07 18.08 08.09 29.09 20.10 10.11 01.12 22.12
R25 31.12 22.01 12.02 05.03 26.03 16.04 07.05 28.05 18.06 09.07 30.07 20.08 10.09 01.10 22.10 12.11 03.12 24.12
R26 31.12 21.01 11.02 04.03 25.03 15.04 06.05 27.05 17.06 08.07 29.07 19.08 09.09 30.09 21.10 11.11 02.12 23.12
R27 04.01 22.01 12.02 05.03 26.03 16.04 07.05 28.05 18.06 09.07 30.07 20.08 10.09 01.10 22.10 12.11 03.12 24.12
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Biomüll
12.01 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09
21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12
13.01 27.01 10.02 24.02 10.03 24.03 07.04 21.04 05.05 19.05 02.06 16.06 30.06 14.07 28.07 11.08 25.08 08.09
22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12
14.01 28.01 11.02 25.02 11.03 25.03 08.04 22.04 06.05 20.05 03.06 17.06 01.07 15.07 29.07 12.08 26.08 09.09
23.09 07.10 21.10 04.11 18.11 02.12 16.12 30.12
30.12 15.01 29.01 12.02 26.02 12.03 26.03 09.04 23.04 07.05 21.05 04.06 18.06 02.07 16.07 30.07 13.08 27.08
10.09 24.09 08.10 22.10 05.11 19.11 03.12 17.12 31.12
12.01 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09
21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12
11.01 25.01 08.02 22.02 08.03 22.03 09.04 19.04 03.05 17.05 31.05 14.06 28.06 12.07 26.07 09.08 23.08 06.09
24.09 04.10 18.10 01.11 15.11 29.11 13.12 27.12
11.01 25.01 08.02 22.02 08.03 22.03 06.04 19.04 03.05 17.05 31.05 14.06 28.06 12.07 26.07 09.08 23.08 06.09
21.09 04.10 18.10 01.11 15.11 29.11 13.12 27.12
04.01 18.01 01.02 15.02 01.03 15.03 29.03 12.04 26.04 10.05 25.05 07.06 21.06 05.07 19.07 02.08 16.08 30.08
13.09 27.09 11.10 25.10 08.11 22.11 06.12 20.12
04.01 18.01 01.02 15.02 01.03 15.03 29.03 12.04 26.04 10.05 26.05 07.06 21.06 05.07 19.07 02.08 16.08 30.08
13.09 27.09 11.10 25.10 08.11 22.11 06.12 20.12
05.01 19.01 02.02 16.02 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 08.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08
14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12
06.01 20.01 03.02 17.02 03.03 17.03 31.03 14.04 28.04 12.05 26.05 09.06 23.06 07.07 21.07 04.08 18.08 01.09
15.09 29.09 13.10 27.10 10.11 24.11 08.12 22.12
06.01 20.01 03.02 17.02 03.03 17.03 31.03 14.04 28.04 12.05 26.05 09.06 23.06 07.07 21.07 04.08 18.08 01.09
15.09 29.09 13.10 27.10 10.11 24.11 08.12 22.12
07.01 21.01 04.02 18.02 04.03 18.03 01.04 15.04 29.04 12.05 27.05 10.06 24.06 08.07 22.07 05.08 19.08 02.09
16.09 30.09 14.10 28.10 11.11 25.11 09.12 23.12
07.01 21.01 04.02 18.02 04.03 18.03 01.04 15.04 29.04 14.05 27.05 10.06 24.06 08.07 22.07 05.08 19.08 02.09
16.09 30.09 14.10 28.10 11.11 25.11 09.12 23.12
08.01 22.01 05.02 19.02 05.03 19.03 31.03 16.04 30.04 14.05 28.05 11.06 25.06 09.07 23.07 06.08 20.08 03.09
17.09 01.10 15.10 29.10 12.11 26.11 10.12 24.12
14.01 28.01 11.02 25.02 11.03 25.03 08.04 22.04 06.05 20.05 03.06 17.06 01.07 15.07 29.07 12.08 26.08 09.09
23.09 07.10 21.10 04.11 18.11 02.12 16.12 30.12
13.01 27.01 10.02 24.02 10.03 24.03 07.04 21.04 05.05 19.05 02.06 16.06 30.06 14.07 28.07 11.08 25.08 08.09
22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12

B16
B17

B1
B2

B4

B8

B3

B11

B6

B9

B12

B5

B10

B13

B15
B14

B7

Gelbe Tonne
G1 08.01 29.01 19.02 12.03 01.04 23.04 14.05 04.06 25.06 16.07 06.08 27.08 17.09 08.10 29.10 19.11 10.12 31.12
G2 20.01 10.02 03.03 24.03 14.04 05.05 26.05 16.06 07.07 28.07 18.08 08.09 29.09 20.10 10.11 01.12 22.12
G3 11.01 01.02 22.02 15.03 08.04 26.04 17.05 07.06 28.06 19.07 09.08 30.08 16.09 11.10 01.11 22.11 13.12
G4 19.01 09.02 02.03 23.03 13.04 04.05 25.05 15.06 06.07 27.07 17.08 07.09 28.09 19.10 09.11 30.11 21.12
G5 05.01 26.01 16.02 09.03 30.03 20.04 11.05 01.06 22.06 13.07 03.08 24.08 14.09 05.10 26.10 16.11 07.12 28.12
G6 18.01 08.02 01.03 22.03 12.04 03.05 20.05 14.06 05.07 26.07 16.08 06.09 27.09 18.10 08.11 29.11 20.12
G7 15.01 05.02 26.02 19.03 09.04 30.04 21.05 11.06 02.07 23.07 13.08 03.09 24.09 15.10 05.11 26.11 17.12
G8 04.01 25.01 15.02 08.03 29.03 19.04 10.05 31.05 21.06 12.07 02.08 23.08 13.09 04.10 25.10 15.11 06.12 27.12
G9 06.01 22.01 12.02 05.03 26.03 16.04 07.05 28.05 18.06 09.07 30.07 20.08 10.09 01.10 22.10 12.11 03.12 24.12
G10 06.01 22.01 12.02 05.03 26.03 16.04 07.05 28.05 18.06 09.07 30.07 20.08 10.09 01.10 22.10 12.11 03.12 24.12
G11 08.01 29.01 19.02 12.03 01.04 23.04 14.05 04.06 25.06 16.07 06.08 27.08 17.09 08.10 29.10 19.11 10.12 31.12
G12 07.01 28.01 18.02 11.03 01.04 22.04 11.05 03.06 24.06 15.07 05.08 26.08 16.09 07.10 28.10 18.11 09.12 30.12
G13 21.01 11.02 04.03 25.03 15.04 06.05 27.05 17.06 08.07 29.07 19.08 09.09 30.09 21.10 11.11 02.12 23.12
G14 07.01 28.01 18.02 11.03 01.04 22.04 11.05 03.06 24.06 15.07 05.08 26.08 16.09 07.10 28.10 18.11 09.12 30.12
G15 12.01 02.02 23.02 16.03 06.04 27.04 18.05 08.06 29.06 20.07 10.08 31.08 21.09 12.10 02.11 23.11 14.12
G16 14.01 04.02 25.02 18.03 08.04 29.04 20.05 10.06 01.07 22.07 12.08 02.09 23.09 14.10 04.11 25.11 16.12
G17 13.01 03.02 24.02 17.03 07.04 28.04 19.05 09.06 30.06 21.07 11.08 01.09 22.09 13.10 03.11 24.11 15.12
G18 06.01 27.01 17.02 10.03 31.03 21.04 12.05 02.06 23.06 14.07 04.08 25.08 15.09 06.10 27.10 17.11 08.12 29.12
G19 13.01 03.02 24.02 17.03 07.04 28.04 19.05 09.06 30.06 21.07 11.08 01.09 22.09 13.10 03.11 24.11 15.12
G20 12.01 02.02 23.02 16.03 06.04 27.04 18.05 08.06 29.06 20.07 10.08 31.08 21.09 12.10 02.11 23.11 14.12
G21 05.01 26.01 16.02 09.03 30.03 20.04 11.05 01.06 22.06 13.07 03.08 24.08 14.09 05.10 26.10 16.11 07.12 28.12
G22 20.01 10.02 03.03 24.03 14.04 05.05 26.05 16.06 07.07 28.07 18.08 08.09 29.09 20.10 10.11 01.12 22.12
G23 06.01 27.01 17.02 10.03 31.03 21.04 12.05 02.06 23.06 14.07 04.08 25.08 15.09 06.10 27.10 17.11 08.12 29.12
G24 15.01 05.02 26.02 19.03 09.04 30.04 21.05 11.06 02.07 23.07 13.08 03.09 24.09 15.10 05.11 26.11 17.12
G25 11.01 01.02 22.02 15.03 08.04 26.04 17.05 07.06 28.06 19.07 09.08 30.08 16.09 11.10 01.11 22.11 13.12
G26 21.01 11.02 04.03 25.03 15.04 06.05 27.05 17.06 08.07 29.07 19.08 09.09 30.09 21.10 11.11 02.12 23.12
G27 14.01 04.02 25.02 18.03 08.04 29.04 20.05 10.06 01.07 22.07 12.08 02.09 23.09 14.10 04.11 25.11 16.12
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Papier
P1 25.01 22.02 22.03 19.04 17.05 14.06 12.07 09.08 06.09 04.10 01.11 29.11 27.12
P2 26.01 23.02 23.03 20.04 18.05 15.06 13.07 10.08 07.09 05.10 02.11 30.11 28.12
P3 27.01 24.02 24.03 21.04 19.05 16.06 14.07 11.08 08.09 06.10 03.11 01.12 29.12
P4 28.01 25.02 25.03 22.04 20.05 17.06 15.07 12.08 09.09 07.10 04.11 02.12 30.12
P5 07.01 29.01 26.02 26.03 23.04 21.05 18.06 16.07 13.08 10.09 08.10 05.11 03.12 31.12
P6 04.01 01.02 01.03 29.03 26.04 27.05 21.06 19.07 16.08 13.09 11.10 08.11 06.12
P7 05.01 02.02 02.03 30.03 27.04 25.05 22.06 20.07 17.08 14.09 12.10 09.11 07.12
P8 06.01 03.02 03.03 31.03 28.04 26.05 23.06 21.07 18.08 15.09 13.10 10.11 08.12
P9 07.01 04.02 04.03 01.04 29.04 27.05 24.06 22.07 19.08 16.09 14.10 11.11 09.12
P10 08.01 05.02 05.03 26.03 30.04 28.05 25.06 23.07 20.08 17.09 15.10 12.11 10.12
P11 11.01 08.02 08.03 09.04 03.05 31.05 28.06 26.07 23.08 23.09 18.10 15.11 13.12
P12 12.01 09.02 09.03 06.04 04.05 01.06 29.06 27.07 24.08 21.09 19.10 16.11 14.12
P13 13.01 10.02 10.03 07.04 05.05 02.06 30.06 28.07 25.08 22.09 20.10 17.11 15.12
P14 14.01 11.02 11.03 08.04 06.05 03.06 01.07 29.07 26.08 23.09 21.10 18.11 16.12
P15 15.01 12.02 12.03 09.04 07.05 04.06 02.07 30.07 27.08 24.09 22.10 19.11 17.12
P16 18.01 15.02 15.03 12.04 10.05 07.06 05.07 02.08 30.08 27.09 25.10 22.11 20.12
P17 19.01 16.02 16.03 13.04 11.05 08.06 06.07 03.08 31.08 28.09 26.10 23.11 21.12
P18 20.01 17.02 17.03 14.04 12.05 09.06 07.07 04.08 01.09 29.09 27.10 24.11 22.12
P19 21.01 18.02 18.03 15.04 17.05 10.06 08.07 05.08 02.09 30.09 28.10 25.11 23.12
P20 22.01 19.02 19.03 16.04 14.05 11.06 09.07 06.08 03.09 01.10 29.10 26.11 24.12
P21 22.01 19.02 19.03 16.04 14.05 11.06 09.07 06.08 03.09 01.10 29.10 26.11 24.12
P22 08.01 05.02 05.03 31.03 30.04 28.05 25.06 23.07 20.08 17.09 15.10 12.11 10.12
P23 15.01 12.02 12.03 09.04 07.05 04.06 02.07 30.07 27.08 24.09 22.10 19.11 17.12
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2. Der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der 
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gilt gemäß dem „Pro-
gramm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen 
in Thüringen“ als „Salmonellen überwacht“ und ist auf der 
Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in 
Kategorie I eingestuft.

Die Einstufung nach Nr. 1 oder die Bescheinigung gemäß Anlage 
2 des in Nr. 2 genannten Programms ist der Tierseuchenkasse 
durch den Tierhalter bis zum 28. Februar 2021 schriftlich oder 
elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb unter Nr. 1 und 2 (ge-
mischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils 
das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nr. 1 und 2 entspre-
chend den Bestimmungen dieses Absatzes nachgewiesen wird.

§ 2
(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die 
Zahl der am 3. Januar 2021 vorhandenen Tiere (Stichtag für die 
amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei 
Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres eingewinterten 
Bienenvölker maßgebend.
(2) Die Tierhalter haben der Tierseuchenkasse entsprechend 
der Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amt-
lichen Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage 
nach dem Stichtag ihren Namen sowie die Anschrift mitzuteilen 
und die Art und die Zahl sowie den Standort der bei ihnen am 
Stichtag vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der 
im Herbst 2020 eingewinterten Bienenvölker, oder gegebenen-
falls die Aufgabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) schrift-
lich oder im elektronischen Meldeverfahren auf der Website der 
Thüringer Tierseuchenkasse zu melden. Für die Teilnahme am 
elektronischen Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizie-
rung einer E-Mail-Adresse erforderlich. Für jede Tierhaltung, die 
nach der Viehverkehrsverordnung registrierpflichtig ist und eine 
entsprechende Registriernummer hat, ist ein eigener Meldebo-
gen auszufüllen.
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet 
oder werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart 
in einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich 
der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumel-
den. Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach 
dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand 
nachgeborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 
20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die 
nachzumeldenden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge 
nach § 1.
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein ge-
meldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und 
in denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur 
vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, kann 
auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveran-
lagung abgesehen werden, wenn der Tierhalter für diese Tiere 
seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tier-
seuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes 
für das Jahr 2021 nachgekommen ist. Der Antragsteller hat die 
Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Melde-
verpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer 
Tierseuchenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall einer Befrei-
ung nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und deren 
Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung von 
Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die 
Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen.
(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2021 keinen amtlichen Er-
hebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind 
verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. März 
2021 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch zu mel-
den.
(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse seine der Melde-
pflicht unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der je-
weils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht 
oder nicht vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf 
der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die amtlich anderweitig 
ermittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragser-
hebung nutzen.
(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pfer-
de, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und des 
umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2021 zu melden. Im 

Thüringer Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die 
Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für das 

Jahr 2021

Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 
und 4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 
1 und Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTier-
GesG) in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBl. S. 
236), hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 22. Okto-
ber 2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2021 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie 
folgt festgesetzt:

1. Pferde, Esel, Maultiere und
Maulesel   je Tier 4,20 Euro

2. Rinder
einschließlich Bisons, Wisente und Wasserbüffel

2.1 Rinder bis 24 Monate   je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate   je Tier 6,50 Euro
3. Schafe und Ziegen
3.1 Schafe bis 9 Monate   je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe über 9 bis 18 Monate   je Tier 0,90 Euro
3.3 Schafe über 18 Monate   je Tier 0,90 Euro
3.4 Ziegen bis 9 Monate   je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen über 9 bis 18 Monate   je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen über 18 Monate   je Tier 2,30 Euro
4. Schweine
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1 weniger als 20 Sauen   je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen   je Tier 1,60 Euro
4.2 Ferkel bis 30 kg   je Tier 0,60 Euro
4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine über 30 kg
4.3.1 weniger als 50 Schweine   je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine   je Tier 1,20 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.
5. Bienenvölker   je Volk 1,00 Euro
6. Geflügel
6.1 Legehennen über 18 Wochen

und Hähne   je Tier 0,07 Euro
6.2 Junghennen bis 18 Wochen

einschließlich Küken   je Tier 0,03 Euro
6.3 Mastgeflügel (Broiler)

einschließlich Küken   je Tier 0,03 Euro
6.4 Enten, Gänse und Truthühner

einschließlich Küken   je Tier 0,20 Euro
7. Tierbestände von Viehhändlern   vier v. H.

 der umgesetzten Tiere
 des Vorjahres
  (nach § 2 Abs. 7)

8. Der Mindestbeitrag beträgt für jeden
beitragspflichtigen Tierhalter
insgesamt   6,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2021 keine 
Beiträge erhoben.
(2) Als Tierbestand im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer 
Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemein-
sam versorgt werden.
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, un-
terliegen nicht der Beitragspflicht.
(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2 und 4.3.2 
wird je Tier um 25 v. H. ermäßigt, wenn:

1. Der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Ver-
ordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen ist im Ergeb-
nis der Untersuchungen gemäß dieser Verordnung für den 
Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 in die Kate-
gorie I eingestuft worden.
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sollen, stehen die Bewilligung noch aus. Diese bringen noch ein-
mal 310.780,96 Euro Fördermittel in die Region. Das entspricht 
einer Investitionssumme von 3.354.474,60 Euro.
Auch in diesem Jahr konnte der Verein wieder einen Projektauf-
ruf starten. Bis zum 31.10.2020 sind 38 Anträge bei der RAG 
eingegangen, die sich um Fördermittel für die Jahre 2021-2023 
bewerben. Nach neuesten Informationen stehen dem Verein da-
für 1.426.300,00 Euro zur Verfügung.
Des Weiteren wurden Beschlüsse zur Änderung der Regionalen 
Entwicklungsstrategie gefasst. Demnach sollen mit Blick auf die 
freiheitlich demokratischen Grundwerte im Sinne des deutschen 
Grundgesetzes Einstellungen oder Aktivitäten, die verfassungs-
feindliche und undemokratische Ziele verfolgen sowie Meinun-
gen und Überzeugungen, die auf gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit ausgerichtet sind, abgelehnt werden. Außerdem 
wurden die Regelung zum Fördersatz für gemeinnützige Projek-
te angepasst: „Privaten, gemeinnützigen Vorhaben (steuerliche 
Gemeinnützigkeit für juristische Personen) wird grundsätzlich ein 
Fördersatz in Höhe von 65% ermöglicht.“
Zum Schluss folgt noch der Ausblick auf die nächsten Jahre. Die 
neue Förderperiode 2021-2027 startet erst am 01.01.2023. LEA-
DER wird fortgeführt, aber es erfolgt eine Programmierung auf 
Bundesebene. Der flächendeckende Ansatz in Thüringen bleibt 
nach derzeitigem Stand erhalten.

Abgeschlossenes Projekt Radweg Bergkirchenkreis,Bildautor: 
Marie-Luise Will, Bildrechte: Thüringer Landgesellschaft

Abgeschlossenes Projekt Umbau der Pfarrscheune zum 
Probenraum für den Posaunenchor, Bildautor: Felix Scharbert, 
Bildrechte: Thüringer Landgesellschaft

Abgeschlossenes Kooperationsprojekt Manebach wird fahrrad-
freundlich, Bildautor: Christoph Rennebeck, Bildrechte: Chris-
toph Rennebeck

Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. Viehhändler im Sinne der 
Beitragssatzung sind natürliche oder juristische Personen, die

1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, die-

se Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3
Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge 
nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 
3, 5 und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides in voller Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach 
§ 2 Abs. 3 keine Beiträge resultieren, die über einen bereits ent-
richteten Mindestbeitrag hinausgehen, wird kein gesonderter 
Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von Bei-
trägen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4
(1) Für Tierhalter, die schuldhaft

1. bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tier-
bestand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tier-
zahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen 
oder

2. ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf 
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 
2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseu-
chenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 
TierGesG bleibt unberührt.
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkas-
se kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchen-
kasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung 
nach § 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung 
nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls aus Vorjahren 
geschuldeten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, 
Säumniszuschläge) beglichen hat.
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug 
auf Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor 
der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor 
dem nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, 
absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranlagungs-
zeitraum noch entsprochen wird.

§ 5
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Die vom Verwal-
tungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 22. Oktober 2020 
beschlossene Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die 
Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für das Jahr 2021 
wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des Thüringer Mi-
nisteriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
vom 2. November 2020 gemäß § 8 Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. 
§ 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 3. November 2020
PD Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

Erste digitale Mitgliederversammlung des 
RAG Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt e.V.
30.11.2020, Erfurt. Die als Verein organisierte RAG Gotha-Ilm-
Kreis-Erfurt lud ihre Mitglieder am 24.11.2020 zur ersten digi-
talen Mitgliederversammlung ein. Es wurde es Hybridveranstal-
tung durchgeführt, bei der der Vorstand sich in Erfurt traf und die 
Mitglieder sich digital zu der Konferenz dazu schalten konnten.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten waren schließlich alle 
angemeldeten 14 Mitglieder online. Der Vereinsvorsitzende, Rai-
ner Zobel, begrüßt alle Teilnehmer und freute sich, dass trotz der 
derzeitigen Corona Beschränkungen eine Versammlung möglich 
ist. Nach dem formellen Teil berichtet das LEADER-Management 
der Thüringer Landgesellschaft über das Jahr 2020. Insgesamt 
wurden in 2020 für die Jahre 2020 - 2023 1.060.202,55 Mio. Euro 
an Fördermitteln durch das Thüringer Landesamt für Landwirt-
schaft und ländlichen Raum (TLLLR) in Gotha für die Region be-
willigt. Für sechs Projekte, die 2021 bis 2023 umgesetzt werden 
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Abgeschlossenes Kleinprojekt Wetterschutzhütte des Partner-
schaftsring Langewiesen, Bildautor: Marie-Luise Will, Bildrechte: 
Thüringer Landgesellschaft


